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A. Problemstellung

1. Gegenstand des Gutachtens

Gegenstand des Gutachtens ist eine finanzwissenschaftliche Analyse der Symmetrie-
eigenschaften des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz. Es handelt sich 
im Wesentlichen um eine Aktualisierung des Gutachtens „Die Schlüsselzuweisungen 
an die Landkreise in Rheinland-Pfalz und der Grundsatz der Verteilungssymmetrie“ 
(Scherf 2011). Insbesondere der Abschnitt „Empirische Daten zur Verteilungssymme-
trie“ soll daraufhin überprüft werden, ob die „Ergebnisse im Überblick“ noch zutref-
fen und ob das darauf aufbauende „Resümee“ weiterhin gezogen werden kann.

Diese Fragestellungen beziehen sich (1) auf die kommunalen Gebietskörperschaften 
insgesamt im Vergleich zum Landeshaushalt, (2) auf die Landkreise, den kreisange-
hörigen Raum und die kreisfreie Städte als kommunale Gebietskörperschaftsgrup-
pen untereinander sowie (3) auf die Verhältnisse in den Landkreisen Südliche Wein-
straße und Neuwied sowie im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Die zur Prüfung der Verteilungssymmetrie notwendigen Daten hat das Statistische 
Landesamt Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt. Sie ermöglichen eine detaillierte 
Analyse der finanziellen Lage der öffentlichen Haushalte und ihrer Verflechtungen 
für den Zeitraum 2002 bis 20121. Dank der verbesserten Datenlage konnte in diesem 
Gutachten auch die Methode des Symmetrievergleichs weiterentwickelt werden. Alle 
Daten stammen nun aus einer einheitlichen Grundlage und das modifizierte Verfah-
ren lässt sich auf alle Dimensionen der Verteilungssymmetrie universell anwenden2.

2. Aufbau der Untersuchung

Das vorliegende Gutachten fasst in Kapitel B zunächst die wichtigsten Aspekte des 
Gutachtens von 2011 zusammen. Danach werden in Kapitel C das Urteil des Verfas-
sungsgerichtshofs von 2012 sowie die daraufhin beschlossene Reform des kommuna-
len Finanzausgleichs ab 2014 erläutert.
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Vor diesem Hintergrund erfolgt im zentralen Kapitel D die Analyse der Verteilungs-
symmetrie in ihren unterschiedlichen Dimensionen. Zunächst werden die Maßzahlen 
der vertikalen Einnahmenverteilung vorgestellt, ihre empirische Ermittlung erläutert 
und ihre Aussagefähigkeit überprüft. Mit dem entwickelten Instrumentarium wird 
im nächsten Schritt die Einnahmenverteilung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz 
und der Gesamtheit seiner kommunalen Gebietskörperschaften getestet. Hierbei er-
mittelte Abweichungen von der rechnerischen Verteilungssymmetrie könnten gege-
benenfalls über eine Variation der Finanzausgleichsmasse korrigiert werden.

Neben der Verteilung zwischen Land und Kommunen geht es auch um die Relatio-
nen innerhalb der kommunalen Ebene. Hier stellt sich zunächst die Frage nach der 
Gleichbehandlung von kreisfreien Städten und Gesamtkreisen, die noch zu den Auf-
gaben des kommunalen Finanzausgleichs gehört, für die das Land zuständig ist. Da-
rüber hinaus ergibt sich innerhalb der Gesamtkreise die Notwendigkeit eines vertika-
len Ausgleichs zwischen dem Zentralkreis und seinen Gemeinden, die in die Kompe-
tenz der kommunalen Gebietskörperschaften selbst fällt. Die interkommunale Vertei-
lungssymmetrie wird in allen genannten Dimensionen für die kommunale Ebene ge-
nerell sowie auch für einzelne Landkreise überprüft.

Eine Zusammenfassung der zentralen empirischen Befunde schließt die Analyse der 
Symmetrieeigenschaften des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz ab.
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B. Das Gutachten von 2011 im Überblick

Die Aufgabe dieser Arbeit besteht in der Aktualisierung und Überprüfung des Gut-
achtens „Die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise in Rheinland-Pfalz und der 
Grundsatz der Verteilungssymmetrie“ (Scherf 2011). Es bietet sich an, den Gang der 
früheren Untersuchung in der gebotenen Kürze nachzuzeichnen, um den Ausgangs-
punkt der aktuellen Analyse zu markieren3.

1. Der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz

Der kommunale Finanzausgleich erfüllt im Wesentlichen eine fiskalische Funktion 
im Verhältnis zwischen der Landesebene und der kommunalen Ebene sowie eine re-
distributive Funktion im Verhältnis der kommunalen Gebietskörperschaften unterei-
nander. Der vertikale Ausgleich ist erforderlich, um die Steuereinnahmen der Ge-
meinden aufzustocken und an die aus Steuern zu finanzierenden Ausgaben der Ge-
meinden anzupassen. Die horizontalen Ausgleichseffekte zwischen den Kommunen 
resultieren aus der Verwendung der Mittel für den vertikalen Ausgleich, insbesonde-
re aus dem Volumen der Schlüsselzuweisungen und ihrer Verteilung.

Eine Besonderheit des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz ist die Ver-
folgung des Einwohner-gleich-Einwohner-Prinzips. Die Einbeziehung aller Gemein-
den und Gemeindeverbände in ein einheitliches Verteilungssystem hat den Vorteil 
der Gleichbehandlung von Gesamtkreisen und kreisfreien Städten. Bei ordnungsge-
mäßem Einsatz der Kreisumlage partizipieren außerdem Zentralkreise und kreisan-
gehörige Gemeinden gleichmäßig an der jeweiligen Kreisfinanzkraft.

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hielt die Bemessung der Schlüsselzu-
weisungen an die Landkreise für verfassungswidrig (Beschluss vom 15.12.2010, 2 A 
10738/09.OVG). Es begründete seine Auffassung damit, dass die Schlüsselzuweisun
gen mit dem Wachstum der Sozialausgaben nicht hinreichend Schritt halten würden 
und argumentierte in diesem Kontext mit dem Grundsatz der Verteilungssymmetrie. 
Allerdings interpretierte das Gericht diesen Grundsatz höchst eigenwillig. Das Land 
sei verpflichtet, die Schlüsselzuweisungen mindestens um die Hälfte der prozentua-
len Steigerung der Sozialaufwendungen zu erhöhen.
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Üblicherweise werden den Gebietskörperschaften gleichrangige Ansprüche auf De-
ckung ihrer notwendigen Ausgaben zugebilligt und anhand der finanziellen Gesamt-
lage überprüft. Wenngleich das Gericht diese Vorgehensweise im Grundsatz akzep-
tierte, gründete sein Beschluss auf einer gänzlich anderen Perspektive, nämlich auf 
dem Vergleich einer Teilgröße der Ausgaben (Sozialausgaben) mit einer Teilgröße der 
Einnahmen (Schlüsselzuweisungen). Zudem waren die Überlegungen auf die Land-
kreise im Sinne der zentralen Kreisebene fokussiert. So wurde aber nicht die gesamte 
Finanzlage der Kreise, insoweit vergleichbar mit der Finanzlage der kreisfreien Städ-
te, sondern nur ein Ausschnitt aus den Kreisfinanzen in die Analyse einbezogen.

Eine finanzwissenschaftliche Analyse des OVG-Beschlusses musste zwei Hauptfra-
gen klären: (1) Ist der vertikale Steuerverbund zwischen Land und Kommunen aus 
dem Blickwinkel der Verteilungssymmetrie korrekturbedürftig und (2) gibt die Lage 
der Landkreise Anlass zu einer besonderen Dotierung ihrer Schlüsselzuweisungen?

2. Der Steuerverbund zwischen Land und Kommunen

Der Steuerverbund zwischen Land und Kommunen hat eine vertikale Dimension, 
die das Verhältnis zwischen dem Land auf der einen Seite und der Gesamtheit der 
kommunalen Gebietskörperschaften auf der anderen Seite betrifft. Die Regulierung 
der vertikalen Verteilung erfolgt über die Finanzausgleichsmasse.

Für eine Beurteilung der finanziellen Situation des Landes und der Gemeinden sind 
die aus Steuern zu finanzierenden Ausgaben den aus Steuern stammenden Einnah-
men gegenüberzustellen. Die relevanten Einnahmen des Landes entsprechen seinen 
Steuereinnahmen nach Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen 
abzüglich aller Landesleistungen an die Gemeinden. Die relevanten Einnahmen der 
Gemeinden umfassen ihre Steuereinnahmen sowie die vom Land erhaltenen Trans-
fers inklusive der Leistungen außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs.

Inwieweit die Einnahmen im Vergleich zu den Aufgaben und Ausgaben als angemes
sen gelten können, lässt sich anhand verschiedener Indikatoren überprüfen. Die erste 
Variante ist der Vergleich zwischen den kommunalen Ausgabe- und Einnahmeantei-
len (Kommunalisierungsgrade). Die zweite Variante vergleicht die Deckungsquoten, 
also die Relationen zwischen den Einnahmen nach Finanzausgleich und den Ausga-
ben. Annähernd gleiche Deckungsquoten signalisieren eine ausgewogene Steuerver-
teilung und konkretisieren den Grundsatz der Verteilungssymmetrie.
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Die Finanzzuweisungen des Landes an die Kommunen sind ein Instrument zur Her-
stellung etwa gleicher Deckungsquoten. Die Relation zwischen Finanzzuweisungen 
und Steuereinnahmen des Landes lässt sich als erweiterte, alle Zahlungen des Lan-
des an die Gemeinden umfassende Verbundquote interpretieren. Diese Quote muss 
wachsen, wenn die kommunalen relativ zu den Landesausgaben steigen oder wenn 
die kommunalen relativ zu den Landessteuern sinken.

Innerhalb der kommunalen Ebene stellt sich ein verwandtes Ausgleichsproblem. In 
den Landkreisen erbringen der Zentralkreis und seine Gemeinden arbeitsteilig die 
kommunalen Leistungen. Die Finanzausstattung der Zentralkreise kann daher nur 
vor dem Hintergrund der kreisinternen Aufgabenteilung beurteilt werden. Mit der 
Kreisumlage ist die Verteilung der Mittel auf die zentrale und dezentrale Kreisebene 
so zu regeln, dass beide über annähernd gleiche Deckungsquoten verfügen.

Die vom Oberverwaltungsgericht aufgestellte Regel für die Schlüsselzuweisungen ist 
weder mit der Logik des vertikalen, noch mit der Logik des kreisinternen Finanzaus-
gleichs vereinbar. Das OVG verkürzte das Problem, indem es an den Sozialausgaben 
anstelle der Gesamtausgaben und an den Schlüsselzuweisungen anstelle der Gesamt
einnahmen ansetzte. Zudem betrachtete das OVG nur die Zentralkreise anstelle der 
Gesamtkreise. Aufgrund dieser Mängel waren über die Verteilungssymmetrie keine 
folgerichtigen Aussagen zu treffen. Der postulierte Anspruch auf einen fairen Finanz
ausgleich war mit der geforderten Verknüpfung der Schlüsselzuweisungen mit den 
Sozialausgaben der Landkreise nicht einzulösen.

3. Empirische Daten zur Verteilungssymmetrie

Die Kritik des Oberverwaltungsgerichts am kommunalen Finanzausgleich in Rhein-
land-Pfalz konnte schon aus systematischer und methodischer Sicht nicht überzeu-
gen. Auch die verfügbaren Daten lieferten keine Anhaltspunkte für eine Verletzung 
des Gebots der Verteilungssymmetrie zwischen Land und Kommunen.

Die Analyse der Verteilungssymmetrie stützte sich auf Daten zu den unmittelbaren 
Ausgaben beider Ebenen, die prinzipiell aus originären oder zugewiesenen Steuer-
einnahmen zu finanzieren sind. Im Zeitraum von 2000 bis 2007 überschritt der durch
schnittliche Kommunalisierungsgrad der Einnahmen den Kommunalisierungsgrad 
der Ausgaben um 0,7 Prozentpunkte. Die Deckungsquote der Kommunen lag um 
rund 2,7 Prozentpunkte über der Deckungsquote des Landes. Nur im Jahr 2007 war 
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die Deckungsquote des Landes infolge einer günstigen Einnahmenentwicklung grö-
ßer als diejenige der Gemeinden. Handlungsbedarf signalisierte das insgesamt nicht.

Das Ausmaß des Vorteils der kommunalen Ebene ließ sich anhand der kumulierten 
Jahreswerte grob beziffern. Die Verbundquote war relativ zu ihrem „aufgabengerech-
ten“ Niveau um rund 0,9 Prozentpunkte überhöht. Der Gesamtvorteil der kommuna-
len Ebene belief sich auf 762 Mio. Euro. Diese Werte belegten eine für die kommunale 
Ebene günstige Steuerverteilung.

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs war ein besonderes Fi-
nanzproblem der rheinland-pfälzischen Landkreise damit bereits auszuschließen. Bei 
Einhaltung der Verteilungssymmetrie zwischen Kommunen und Land kann die Ver-
teilungssymmetrie zwischen den Zentralkreisen und ihren Gemeinden in jedem Fall 
über die Kreisumlage hergestellt werden.

In den rheinland-pfälzischen Landkreisen bestand allerdings ein internes Ungleich-
gewicht. Relativ zu den Einnahmen hatten die Zentralkreise einen hohen Ausgaben
anteil. Ferner war der Zentralisierungsgrad der Ausgaben stärker gewachsen als der 
Zentralisierungsgrad der Einnahmen. Beides dokumentierte einen kreisinternen An-
passungsbedarf und damit die Notwendigkeit einer Erhöhung der Kreisumlage.

Höhere Finanzzuweisungen des Landes hätten das Problem der Landkreise dagegen 
nicht sachgerecht gelöst. Das Land musste nur dafür sorgen, dass die Kommunalisie-
rungsgrade der Einnahmen und Ausgaben bzw. die Deckungsquoten von Land und 
Kommunen annähernd übereinstimmen. Diese Anforderung wurde erfüllt.

Trotz des unkritischen empirischen Befunds wurde die OVG-Forderung nach Koppe-
lung der Schlüsselzuweisungen an die Sozialausgaben simuliert. Das Ergebnis dieser 
Verknüpfung war keine Annäherung an die Verteilungssymmetrie, sondern eine un-
systematische Verzerrung des vertikalen Finanzausgleichs. Eine entsprechende Sys-
temveränderung wäre auf den Versuch hinausgelaufen, ein nicht existentes Problem 
mit einem untauglichen Instrument zu lösen.

4. Resümee des Gutachtens von 2011

Der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz wurde durch den Beschluss des 
Oberverwaltungsgerichts über die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise grund-
legend in Frage gestellt. Das Gericht sah den Anspruch auf angemessene kommunale 
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Finanzausstattung verletzt und forderte eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen 
mindestens mit der Hälfte der Wachstumsrate der Sozialausgaben. Mit dieser Anpas-
sungsformel ließe sich der Grundsatz der Verteilungssymmetrie nach Auffassung des 
OVG konkretisieren und umsetzen.

Aus finanzwissenschaftlicher Sicht konnte dieser Position nicht gefolgt werden. We-
gen der Fokussierung auf die Sozialausgaben und auf die Zentralkreise verfehlte das 
Gericht die Systematik des Finanzausgleichs ebenso wie die Symmetrie der Steuer-
verteilung. Eine Orientierung der Wachstumsrate der Schlüsselzuweisungen an der 
Wachstumsrate der Sozialausgaben kann keine Gleichheit zwischen den Kommunal-
isierungsgraden der Ausgaben und Einnahmen oder zwischen den Deckungsquoten 
des Landes und der Kommunen sicherstellen. Ebenso wenig ist innerhalb der Land-
kreise auf diesem Wege eine faire Verteilung der verfügbaren Mittel erreichbar.

Die empirischen Daten bestätigten dieses Ergebnis. Sie belegten zum einen, dass die 
Steuerverteilung in Rheinland-Pfalz allenfalls zulasten des Landes verschoben war. 
Zum anderen zeigte eine Simulation, dass das OVG-Modell die Steuerverteilung kei-
neswegs verbessern, sondern unsystematisch verzerren würde. Die bei ausgewoge-
ner Verteilung zwischen Land und Kommunen festgestellten interkommunalen Un-
gleichgewichte zulasten der Zentralkreise waren nicht durch höhere Schlüsselzuwei-
sungen des Landes an die Zentralkreise, sondern durch eine kreisinterne Umschich-
tung zugunsten der zentralen Ebene zu beheben.

Insgesamt zeigte das Gutachten, dass das Oberverwaltungsgericht die Finanzlage 
der Landkreise falsch diagnostiziert und daraus falsche Schlüsse gezogen hatte. Die 
Dynamik der Sozialausgaben war zwar unverkennbar, doch hatte sich daraus kein 
Ungleichgewicht zwischen Land und Kommunen ergeben, das höhere Schlüsselzu-
weisungen gerechtfertigt hätte. Die OVG-Methode erwies sich zudem als untauglich, 
vertikale Ungleichgewichte systematisch zu beseitigen.

Als Alternative wurde dem Landesgesetzgeber vorgeschlagen, die tatsächliche Ent-
wicklung der Finanzen des Landes und der kommunalen Ebene anhand der im Gut-
achten verwendeten Maßzahlen kontinuierlich zu überprüfen und bei strukturellen 
Abweichungen von einer symmetrischen Steuerverteilung die Verbundquote anzu-
passen. Unabhängig davon wurde den Landkreisen die Aufgabe gestellt, ihre inter-
nen Probleme nicht durch Rückgriff auf die Landesfinanzen, sondern primär durch 
eigene Anpassungsmaßnahmen, nicht zuletzt über die Kreisumlage, zu bewältigen.

11



C. Entwicklung des Finanzausgleichs nach 2011

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat am 14.02.2012 einige Bestimmungen 
des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) als unvereinbar mit der Landesverfas-
sung eingestuft (VGN N 3/11). Der Gesetzgeber hat daraufhin das „Landesgesetz 
zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs“ vom 08.10.2013 erlassen. Im Folgen-
den werden das Urteil des Verfassungsgerichtshofs sowie das neue Finanzausgleichs
gesetz insbesondere hinsichtlich der vertikalen Verteilungssymmetrie ausgewertet4.

1. Das Urteil des Verfassungsgerichtshofs von 2012

Nach Art. 49 Abs. 6 der Landesverfassung (LV) muss das Land den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden die erforderlichen Mittel zur Erfüllung ihrer eigenen und der 
übertragenen Aufgaben sichern (VGN N 3/11, S. 9). Das bedeutet die Verpflichtung 
zur Gewährleistung einer „angemessenen“ Finanzausstattung. Letztere muss die Er-
füllung aller zugewiesenen und darüber hinaus die Wahrnehmung eines „Minimums 
freier Aufgaben“ ermöglichen (VGN N 3/11, S. 10). 

Dabei erkannte der Verfassungsgerichtshof an, dass die Angemessenheit der Finanz-
ausstattung der Gemeinden nur unter Berücksichtigung der Belange und der Leis-
tungsfähigkeit des Landes festgestellt werden kann. In diesem Kontext liefert der 
Grundsatz der Verteilungssymmetrie eine Orientierung für den vertikalen Finanz-
ausgleich. Er gebietet „eine gleichmäßige und gerechte Aufteilung der verfügbaren 
Finanzmittel auf die verschiedenen Ebenen“ (VGN N 3/11, S. 11).

Der Verfassungsgerichtshof betrachtet den Vergleich der Finanzlage des Landes und 
der kommunalen Ebene anhand finanzwissenschaftlicher Kennzahlen als Ausgangs-
punkt einer Symmetrieprüfung. „Anhaltspunkte hierfür lassen sich beispielsweise 
aus einer Gegenüberstellung der Kommunalisierungsgrade von Ausgaben und Ein-
nahmen, einem Vergleich der Deckungsquoten auf Landes- und Kommunalebene 
oder auch aus einer vergleichenden Betrachtung der Finanzierungssalden und der 
jeweiligen Verschuldungssituation gewinnen“ (VGN N 3/11, S. 11).

Dem Gericht lagen zwei finanzwissenschaftliche Gutachten zur Verteilungssymme-
trie vor. Während das Gutachten von Scherf (2011) auf der Basis einer Deckungsquo-
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tenberechnung die Einnahmenverteilung jedenfalls nicht zulasten der kommunalen 
Ebene, sondern allenfalls zulasten des Landes verschoben sah, gelangten Junkernhein-
rich/Micosatt (2012) zum gegenteiligen Ergebnis. Die unterschiedlichen Befunde ba-
sieren im Wesentlichen auf der Behandlung der Zinsausgaben, die von Junkernhein-
rich/Micosatt herausgerechnet wurden. „Selbstverständlich verschiebt die Nichtbe-
rücksichtigung einer ganz wesentlichen und systematisch beim Land höher liegen-
den Ausgabenlast das Deckungsquotenverhältnis“ (Meffert/Müller 2012, S. 123).

Der Verfassungsgerichtshof sah es nicht als seine Aufgabe an, die methodischen Dif-
ferenzen zu bewerten, sondern beließ es bei der Feststellung: „Keine der beiden Be-
rechnungsmethoden begründet so gravierende Richtigkeitszweifel, dass ihre Ergeb-
nisse im vorliegenden Zusammenhang unberücksichtigt bleiben müssten“. Damit 
konnte das Verfassungsgericht „rein rechnerisch keine Anhaltspunkte für eine Sym-
metriestörung zu Lasten des kommunalen Bereichs“ erkennen (VGN N 3/11, S. 18).

Dennoch stellte der Verfassungsgerichtshof einen Verstoß gegen den Grundsatz der 
Verteilungssymmetrie fest, jedoch nicht auf der Basis einer rechnerischen, sondern 
einer „wertenden Betrachtungsweise“ (VGN N 3/11, S. 18). Diese Wendung hatte 
sich angedeutet, als das Gericht allgemein feststellte: „Der aus Art. 49 Abs. 6 Satz 1 
GG abzuleitende Grundsatz der Verteilungssymmetrie lässt sich jedoch nicht auf eine 
bloße Rechengröße reduzieren. Vielmehr kann die rein mathematische Betrachtung 
im Einzelfall aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit durch verfassungsrechtlich 
gebotene Wertungen überlagert sein“ (VGN N 3/11, S. 12).

Eine solche Besonderheit erkannte das Gericht in der Entwicklung der Sozialausga-
ben: „Denn die prekäre Finanzlage der rheinland-pfälzischen Kommunen im Jahr 
2007 war wesentlich auf die signifikant hohen Sozialausgaben und damit auf die 
Kosten eines weit überwiegend aus staatlicher Zuweisung folgenden Aufgabenbe-
reichs zurückzuführen. Dies hätte den Gesetzgeber zu einer spürbaren Anhebung 
der Finanzausgleichsleistungen veranlassen müssen“ (VGN N 3/11, S. 18). Das Ge-
richt widersprach damit dem traditionellen Verständnis des Konnexitätsprinzips, 
denn der Landesgesetzgeber wird hierdurch für die Folgen bundesgesetzlicher Auf-
gabenzuweisungen mitverantwortlich gemacht.

Der Verfassungsgerichtshof fordert mit Blick auf die Sozialausgabenbelastung: „Das 
Land hat einen spürbaren Beitrag zur Bewältigung der kommunalen Finanzkrise zu 
leisten“. Allerdings betont das Gericht auch: „Der genaue Umfang der zusätzlich be-
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reit zu stellenden Finanzmittel steht im Ermessen des Gesetzgebers. … Entgegen der 
Auffassung des vorlegenden Gerichts kann aus der Landesverfassung daher nicht 
abgeleitet werden, dass die Schlüsselzuweisungen zumindest um die Hälfte der pro-
zentualen Steigerung der kommunalen Sozialausgaben anwachsen müssten“ (VGN 
N 3/11, S. 31). Der Verfassungsgerichtshof ist also der Idee des Oberverwaltungsge-
richts, die Schlüsselzuweisungen formelmäßig mit den Sozialausgaben zu verknüp-
fen, nicht gefolgt.

Das Land kann seiner Mitwirkungspflicht bei der Lösung kommunaler Finanzprob-
leme nicht nur durch eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung nach-
kommen. Eine Entlastung der Kommunen auf der Ausgabenseite via Aufgabenrück-
führung oder Lockerung gesetzlicher Standards sowie eine Gebietsreform mit dem 
Ziel günstigerer Kostenstrukturen, könne die „geschuldete, angemessene Erhöhung 
der kommunalen Finanzmittel jedoch nicht vollständig ersetzen“(VGN N 3/11, S. 
32). Gleiches gelte für die Beteiligung am kommunalen Entschuldungsfonds.

Neben dem Land sieht der Verfassungsgerichtshof allerdings die Kommunen in der 
Pflicht: „Das Land kann im Gegenzug für seinen Beitrag zur Bewältigung der kom-
munalen Finanzkrise verlangen, dass auch die Kommunen ihre Kräfte größtmöglich 
anspannen“ (VGN N 3/11, S. 33). Dies impliziert eine angemessene Ausschöpfung 
der eigenen Einnahmequellen und die Ausnutzung von Einsparpotenzialen bei der 
Aufgabenwahrnehmung. „Auf eine entsprechende Mitwirkung der Kommunen hat 
das Land im Wege der Kommunalaufsicht hinzuwirken“ (VGN N 3/11, S. 33).

Schließlich fordert das Gericht bezüglich der horizontalen Verteilung der kommuna-
len Finanzmittel: Der Gesetzgeber muss „darüber hinaus dafür sorgen, dass die Sozi-
allasten … aufgabengerecht erfasst und schwerwiegende Benachteiligungen einzel-
ner Gebietskörperschaften bzw. Gebietskörperschaftsgruppen dauerhaft vermieden 
werden. Dies kann – beispielsweise – durch eine Reform des Soziallastenansatzes ge-
schehen“ (VGN N 3/11, S. 33-34).

Insgesamt verfolgt das Urteil einen pragmatischen Ansatz. Das Gericht konnte zwar 
keine rechnerisch asymmetrische Mittelverteilung zwischen Land und Kommunen 
feststellen, forderte aber dennoch eine Landesbeteiligung bei kommunalen Finanz-
problemen, die wesentlich dem Bundesgesetzgeber anzulasten sind. Der Umfang der 
Hilfe wurde unter den Vorbehalt der Leistungsfähigkeit des Landes, des Grundsatzes 
der Verteilungssymmetrie und der gehörigen Mitwirkung der Kommunen gestellt.
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Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts hatte das Land den kommunalen Finanz-
ausgleich spätestens zum 01.01.2014 neu zu regeln. Der Fokus musste dabei auf einer 
stärkeren Berücksichtigung der Sozialausgaben liegen, und zwar sowohl vertikal im 
Sinne einer Erhöhung der kommunalen Finanzmittel als auch horizontal innerhalb 
der kommunalen Ebene im Sinne einer besseren Dotierung der Sozialleistungsträger.

2. Reform des kommunale Finanzausgleichs ab 2014

Das Landesgesetz zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs vom 08.10.2013 hat 
das rheinland-pfälzische System in wesentlichen Punkten verändert. Im Folgenden 
werden die Veränderungen gegenüber der alten Regelung skizziert und bewertet5.

a. Vertikaler Finanzausgleich

Aufgabe des vertikalen Finanzausgleichs ist es, die Verteilungssymmetrie zwischen 
Land und Gemeinden im Sinne aufgabengerechter Steueranteile sicherzustellen. Da-
bei kommt es auf das Zusammenwirken von Verbundmasse und Verbundquote an.

Die Verbundmasse (Finanzausgleichsmasse) umfasste in Rheinland-Pfalz 21% (Ver-
bundquote) der Summe von Einkommen- und Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, 
Kfz-Steuer bzw. Kompensation, Vermögensteuer, Länderfinanzausgleich, Bundeser-
gänzungszuweisungen, Grunderwerbsteuer und Erbschaft- und Schenkungsteuer zu 
35,2% (§ 5 LFAG a.F.)6. In die Verbundmasse fließen auch das Aufkommen aus der 
Finanzausgleichsumlage und der Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche 
Einheit“ (§ 3 LFAG). Der „Stabilisierungsfonds“ (§ 5a LFAG) soll für eine konjunktu-
relle Verstetigung der Finanzausgleichsmasse sorgen.

Die bis 2013 einheitliche Verbundquote (Verbundsatz) reguliert die jeweiligen Anteile 
der Gebietskörperschaften an den Verbundgrundlagen. Sie hat die Aufgabe, eine an-
gemessene Verteilung der Steuerkraft herbeizuführen, die in einem Bundesland ins-
gesamt zur Finanzierung der öffentlichen Ausgaben zur Verfügung steht. Ihre sach-
gerechte Höhe hängt einerseits von der Höhe der Steuereinnahmen des Landes und 
der Gemeinden und andererseits von der Verteilung der Aufgaben und Ausgaben 
auf die Landes- respektive Gemeindeebene ab.
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In vertikaler Hinsicht wurde mit der ab 2014 greifenden Reform der Grundsatz der 
einheitlichen Verbundmasse und des einheitlichen Verbundsatzes aufgegeben. Statt-
dessen gibt es nun eine Aufteilung in zwei Teilverbundmassen, von denen die erste 
den grundgesetzlich vorgeschriebenen obligatorischen Steuerverbund und die zwei-
te den fakultativen Steuerverbund umfasst (§ 5 (1) LFAG):

—! Obligatorischer Steuerverbund:
Die Teilverbundmasse 1 beinhaltet 21% (Verbundsatz 1) des Aufkommens (a) der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer und (b) der um einige Korrekturposten mo
difizierten Umsatzsteuer7.

—! Fakultativer Steuerverbund:
Zur Teilverbundmasse 2 rechnen 27% (Verbundsatz 2) der Einnahmen aus (a) der 
Kraftfahrzeugsteuer-Kompensation, (b) der Vermögensteuer, (c) dem Länderfi-
nanzausgleich, (d) den Bundesergänzungszuweisungen, (e) der Grunderwerbs-
teuer zu 70%, (f) der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu 35,2% und (g) den Er-
höhungen der Gewerbesteuerumlage.

Durch die Erweiterung der Verbundmasse und die Einführung eines erhöhten Ver-
bundsatzes für den fakultativen Teil „steigen die «Landesleistungen vor Abrechnun-
gen» um über 50 Mio. Euro im Vergleich zur Verbundmassenermittlung nach der bis
herigen Methode“ (Meffert/Müller 2014, S. 90).

Der Sinn dieses Reformelements erschließt sich nicht ohne Weiteres. Was die Kom-
munen an Finanzausgleichsmasse erhalten, hängt immer von der Kombination zwi-
schen Verbundgrundlagen und Verbundsätzen ab. Ein bestimmtes Gesamtvolumen 
der Verbundmasse lässt sich auf unterschiedlichen Wegen sicherstellen. Bei Begren-
zung auf den obligatorischen Steuerverbund ergibt sich die Verbundmasse (V1) als 
Produkt aus Verbundsatz (v1) und Verbundgrundlage bzw. Verbundbasis (B1):

! (1)! V  =  v1 B1

Dieselbe Verbundmasse lässt sich mittels Erweiterung der Verbundbasis (B) um fa-
kultative Grundlagen (B = B1 + B2) zu einem geringeren Verbundsatz (v) erzielen:
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! (2)! V  =  v1 B1  =  v (B1 + B2)  =  v B    für    v  =  v1 (B1/B)

Die Differenzierung zwischen obligatorischem und fakultativem Steuerverbund ist 
also faktisch bedeutungslos, denn der rein obligatorische Steuerverbund liefert bei 
entsprechender Wahl des Verbundsatzes dasselbe Finanzausgleichsvolumen wie ein 
erweiterter Steuerverbund.

Ebenso gleichgültig ist es, ob der erweiterte Steuerverbund mit differenzierten Ver-
bundsätzen operiert. Ein bestimmtes Gesamtvolumen der Verbundmasse lässt sich 
mit einem einheitlichen Satz auf die Summe aller Verbundgrundlagen genauso erzie-
len wie mit differenzierten Verbundsätzen auf mehrere Teilverbundmassen:

! (3)! V  =  v B  =  v1 B1 + v2 B2    für    v  =  v1 + (v2 – v1) (B2/B)

Eine Erhöhung des einheitlichen Verbundsatzes gemäß der obigen Formel hätte – be-
zogen auf die nun erweiterte Verbundbasis – dieselbe Erhöhung der Verbundmasse 
herbeiführen können wie das neue rheinland-pfälzische System. 

Man kann zugunsten der Aufteilung der Verbundmasse anführen, dass sie der durch 
Art. 106 (7) GG vorgegebenen Systematik entspricht (Meffert/Müller 2014, S. 90). An 
Transparenz hat der Finanzausgleich durch die Umstellung jedoch nicht gewonnen. 
Das ist kein gravierender Mangel, da sich die Verfahrenstechnik nicht auf das materi-
elle Ergebnis auswirken muss. Zukünftige Debatten über die angemessene Höhe des 
Finanzausgleichs könnten jedoch darunter leiden.

Einen Grund hierfür liefern die gespaltenen Verbundsätze. Wenn sich die Finanzkraft 
des Landes relativ zu den Gemeinden nicht verändert, sollte die Verbundquote kon-
stant bleiben. Die Struktur der Verbundgrundlagen kann sich aber bei gleichem Ni-
veau der insgesamt vorhandenen Finanzkraft verschieben. Dies hat im neuen System 
eine Variation der durchschnittlichen Verbundquote zur Folge. Sie müsste mangels 
sachlicher Berechtigung durch eine Anpassung der Verbundsätze korrigiert werden. 
Es wird also in Zukunft einen weiteren Anlass für vertikale Anpassungen im Steuer-
verbund von Land und Gemeinden geben, der leicht vermeidbar gewesen wäre.

Neben der Stärkung des Steuerverbunds hat das Land als „Sofortmaßnahme“ die 
Verstetigungssumme des Stabilisierungsfonds angehoben; 2014 um rund 262 Mio. 
Euro bzw. 13%. Damit wurde sichergestellt, dass die Verbreiterung der Verbundmas-
se und die Erhöhung des (durchschnittlichen) Verbundsatzes – wegen der Fondsme-
chanik – nicht erst mit deutlicher Verzögerung zur Entlastung der Kommunen führt. 
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Nach Abzug der in der genannten Summe enthaltenen Kompensationsbeträge für 
Aufgabenübertragungen „verbleiben 188 Mio. Euro als Netto-Anhebung der Finanz-
ausgleichsmasse“ (Meffert/Müller 2014, S. 91). Man mag dies als Vermengung der 
Strukturreform mit dem normalen Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse kritisieren 
(Schwarting 2014, S. 101). Dies ändert aber nichts daran, dass auch diese den Kom-
munen tatsächlich zugeflossenen Mittel bei einer Analyse der Verteilungssymmetrie 
voll zu berücksichtigen sind.

b. Horizontaler Finanzausgleich

Das Land Rheinland-Pfalz musste bei der Reform des Finanzausgleichs nicht nur die 
Finanzkraft der kommunalen Ebene insgesamt stärken, also den Anteil der Gemein-
den an der insgesamt verfügbaren Steuerkraft erhöhen. Dieser vertikale Effekt war 
zu verbinden mit einer horizontal besseren Berücksichtigung der Soziallasten. Die 
grundlegende Vorgehensweise bei der horizontalen Verteilung der Ausgleichsleis-
tungen wird im Folgenden erläutert. Sie ist themenrelevant, soweit auch die Verhält-
nisse innerhalb einzelner Landkreise geprüft werden sollen.

Aus der Finanzausgleichsmasse werden Finanzzuweisungen an Gemeinden, Ver
bandsgemeinden und Landkreise gezahlt. Zunächst erfolgt eine Aufteilung auf all-
gemeine und zweckgebundene Zuweisungen (§  6  LFAG). Die zweckgebundenen 
Zuweisungen dienen der Dotierung spezieller Aufgaben (§ 18 LFAG), während die 
allgemeinen Finanzzuweisungen den Charakter frei verfügbarer Mittel haben. Zu 
den allgemeinen Finanzzuweisungen zählen insbesondere die Schlüsselzuweisun-
gen, die das Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs bilden8.

In Rheinland-Pfalz wird die Schlüsselmasse nicht vorab auf die verschiedenen Ge-
bietskörperschaftsgruppen aufgeteilt. Vielmehr errechnen sich die Schlüsselzuwei-
sungen an Gemeinden, Kreise und kreisfreie Städte in einem einheitlichen und ge-
schlossenen System. Diese Vorgehensweise folgt dem Einwohner-gleich-Einwohner-
Prinzip und soll garantieren, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften hinsicht-
lich des Finanzbedarfs pro Einwohner gleich gestellt sind.
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Die Schlüsselmasse umfasst Schlüsselzuweisungen A (§  8  LFAG) zum Vorwegaus-
gleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft, Schlüsselzuweisungen B (§ 9 LFAG) nach 
der Einwohnerzahl (B1) sowie nach dem Finanzbedarf und der Finanzkraft (B2), 
Schlüsselzuweisungen C zur Berücksichtigung der Soziallasten (§ 9a LFAG) und In-
vestitionsschlüsselzuweisungen (§ 10 LFAG).

Schlüsselzuweisungen A

Die Schlüsselzuweisungen A sichern eine Mindestfinanzausstattung der empfangs-
berechtigten Gebietskörperschaften in Höhe von 75% der landesdurchschnittlichen 
Steuerkraft je Einwohner. Ihre Bedeutung liegt darin, krasse regionale Unterschiede 
in Finanzkraft und Infrastruktur zu vermeiden, die mit der grundgesetzlichen Forde-
rung nach vergleichbaren Lebensverhältnissen unvereinbar wären. Im Zuge der Re-
form wurden die Steuerkraftmesszahlen auf einen mehrjährigen Durchschnittswert 
umgestellt, was Schwankungen abfedert und daher prinzipiell vorteilhaft erscheint9.

Schlüsselzuweisungen B1

Die Schlüsselzuweisungen B treten in zwei Formen auf. Zum einen erhalten die Kom
munen Schlüsselzuweisungen B1 nach der Einwohnerzahl, gestaffelt nach kommu-
nalen Gebietskörperschaftsgruppen. Diese in Euro pro Einwohner festgesetzte Kom-
ponente wurde erhöht und strukturell angepasst (Meffert/Müller 2014, S. 91-92):

—! Verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und große kreisangehörige Städ-
te erhalten weiterhin 10 Euro pro Einwohner.

—! Große kreisangehörige Städten mit eigenem Jugendamt beziehen zusätzlich 20 
Euro pro Einwohner, weil sie nicht an den neuen Schlüsselzuweisungen C parti-
zipieren, aber Lasten durch Erziehungshilfen zu tragen haben.

—! Die kreisfreien Städte erhalten nun 61 statt 46 Euro. Die Erhöhung um 15 Euro 
wird zu einem Drittel mit Einnahmeverlusten infolge steigender Nivellierungs-
hebesätze und zu zwei Dritteln mit relativ höheren Soziallasten begründet.

—! Die Zuweisung an die Landkreise steigt von 27 auf 34,50 Euro. Davon dienen 2 
Euro der Kompensation steigender Nivellierungshebesätze und der Rest entfällt 
auf veränderte Aufgabenzuständigkeiten.
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Der Bezug der finanzkraftunabhängigen Pro-Kopf-Pauschalen zum Bedarf der jewei-
ligen Gebietskörperschaftsgruppen erscheint relativ grob gestrickt. Auch ist nicht er-
sichtlich, warum eine Aktualisierung der Nivellierungshebesätze einer Kompensati-
on bedarf, zumal sie den finanzschwächeren Kommunen zugute kommt (Scherf 2000, 
S. 509-512). Da die Schlüsselzuweisungen B1 „keine wichtige Funktion übernehmen“ 
(Büttner u.a. 2012, S. 254), hätte der Gesetzgeber die Option prüfen können, das Sys-
tem an dieser Stelle durch eine Zusammenlegung mit den Schlüsselzuweisungen B2 
zu vereinfachen und seine Transparenz zu erhöhen.

Schlüsselzuweisungen B2

Dem distributiven Ziel der Annäherung der Finanzkraftpositionen dienen vor allem 
die Schlüsselzuweisungen B2. Ihre Verteilung auf die kommunalen Gebietskörper-
schaften orientiert sich an der Differenz zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft.

Finanzbedarf und Finanzkraft werden durch eine Bedarfsmesszahl (§ 11 LFAG) bzw. 
eine Finanzkraftmesszahl (§ 12 LFAG) zum Ausdruck gebracht.

—! Die Bedarfsmesszahl ist das Produkt aus Grundbetrag und Gesamtansatz, der 
sich aus einem einwohnerbezogenen Hauptansatz und diversen funktionsbezo-
genen Leistungsansätzen zusammensetzt. Der flexible Grundbetrag sorgt für die 
Anpassung der Ausgleichsansprüche an die verfügbare Schlüsselmasse.

—! Der Finanzbedarf der Gemeinden, der im Hauptansatz (§ 11 LFAG) zum Aus-
druck kommt, wird pro Einwohner gleich hoch angesetzt. Funktionen, die nur 
bestimmte kommunale Gebietskörperschaften ausüben, werden ab 2014 durch 
vier Ergänzungs- bzw. Leistungsansätze berücksichtigt (Ansatz für Stationie-
rungsstreitkräfte, zentrale Orte, Schulansatz, Flächenansatz)10. Der frühere Sozi-
allastenansatz, der nur einen Spitzenausgleich bewirkte, wurde zugunsten der 
neuen Schlüsselzuweisungen C aufgegeben.

—! Die Finanzkraftmesszahl umfasst die Steuerkraft sowie die Schlüsselzuweisun-
gen A. Bei der Steuerkraftermittlung werden die Realsteuereinnahmen mit Ni-
vellierungshebesätzen normiert. Die Reform wurde zu einer Anhebung der Steu
erkraftzahlen genutzt. Sie betragen nun bei der Grundsteuer A 300% statt 285%, 
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bei der Grundsteuer B 365% statt 338% und bei der Gewerbesteuer 365% statt 
352%, jeweils abzüglich Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (§ 13 LFAG)11.

—! Die Kommunen erhalten Zuweisungen in Höhe von 50% der Differenz zwischen 
Bedarfsmesszahl und Finanzkraftmesszahl. Wenn die Finanzkraftmesszahl die 
Bedarfsmesszahl übersteigt, werden keine Schlüsselzuweisungen B2 gewährt. 
Seit 2011 werden die Finanzkraftüberschüsse der besonders finanzstarken Ge-
meinden außerdem durch die Finanzausgleichsumlage progressiv abgeschöpft 
und der Finanzausgleichsmasse zugeschlagen (§ 23 LFAG).

Über die Ausgleichseffekte der Schlüsselzuweisungen entscheidet vor allem die ge-
samte Schlüsselmasse. Bei einer Erhöhung steigt der Grundbetrag und die Abstände 
zwischen finanzschwachen und finanzstarken Gemeinden werden kleiner. Durch die 
Einführung neuer oder die Verstärkung anderer Ausgleichstatbestände im Zuge der 
Reform des kommunalen Finanzausgleichs können die Schlüsselzuweisungen B2 an 
Gewicht verlieren. Dies ist in gewissem Maße unvermeidlich, sollte aber Anlass sein, 
Umschichtungsmöglichkeiten zugunsten dieser Zuweisungen zu überprüfen.

Die Einbeziehung aller Gemeinden in ein einheitliches Verteilungssystem erfordert 
die Berücksichtigung der funktionellen Gliederung im Kreisbereich12. Dort werden 
die öffentlichen Aufgaben teils von den Orts- und Verbandsgemeinden sowie teils 
von den Zentralkreisen übernommen. Da die Schlüsselzuweisungen B an Gemeinden 
und Zentralkreise fließen, müssen die Ausgangsdaten für die Berechnung (Finanz-
kraft, Einwohnerzahl) aufgeteilt werden. Dies geschieht im Verhältnis von 66% für 
den Zentralkreis zu 34% für die Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden 
und großen kreisangehörigen Städte (§ 11 (3) LFAG).

Soweit die Finanzmittel innerhalb eines Gesamtkreises nach Zuweisung der Landes
mittel nicht sachgerecht zwischen zentraler und dezentraler Kreisebene aufgeteilt 
sind, ist es Aufgabe der Kreisumlage, eine Korrektur der kreisinternen Verteilung 
herbeizuführen und Verteilungssymmetrie auf dieser Ebene zu gewährleisten. Hierin 
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besteht eine klare Analogie zur Verbundquote als Instrument zur Herstellung verti-
kaler Verteilungssymmetrie zwischen Land und Gemeinden insgesamt.

Investitionsschlüsselzuweisungen

Die Investitionsschlüsselzuweisungen sind im Grunde kein eigenständiger Typus. 
Sie sollen für Investitionen eingesetzt werden, unterliegen aber keiner wirksamen 
Zweckbindung. Die Verteilung erfolgt nach den Regeln für die Schlüsselzuweisun-
gen B2, von denen sie sich faktisch nicht unterscheiden. Aus Vereinfachungsgründen 
und mit Blick auf die Systemtransparenz hätte eine Überführung der Mittel in die 
Schlüsselmasse B2 nahe gelegen (Büttner u.a. 2012, S. 288).

Schlüsselzuweisungen C

Das Kernstück der Reform des kommunalen Finanzausgleichs ist die Einführung der 
neuen Schlüsselzuweisungen C (§ 9a (3) LFAG). Sie dienen der geforderten Beteili-
gung des Landes an den kommunalen Sozialausgaben sowie ihrer besseren Berück-
sichtigung bei der horizontalen Verteilung der Mittel. Adressaten sind die Landkreise 
und kreisfreien Städte.

—! Die Schlüsselzuweisungen C1 decken 50% der Belastungen der örtlichen Sozial-
hilfeträger durch Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII. Diese Zuweisun-
gen werden der Schlüsselmasse C vorab entnommen.

—! Die Schlüsselzuweisungen C2 dienen dem Ausgleich der Belastungen durch Leis
tungen nach dem Sozialgesetzbuch II und VIII sowie aus der Beteiligung des ört-
lichen Sozialhilfeträgers an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers13.

Die Summe der Schlüsselzuweisungen C beträgt 10% der jeweiligen Verstetigungs-
summe (§ 5a (3) LFAG) bzw. abweichend hiervon 192 Mio. Euro im Jahr 2014. Damit 
wurde eine Dynamisierung implementiert, die einem möglichen Zuwachs der Sozi-
alausgaben Rechnung tragen soll. Inwieweit dies gelingt, kann nur anhand der lau-
fenden Beobachtung der Verteilungssymmetrie zwischen der Landes- und der kom-
munalen Ebene geklärt werden. Ein Blick auf Teilgrößen ist hierfür nicht geeignet.

22

13 Nach § 9a (2) LFAG entspricht die Höhe des jeweiligen Anteils „dem Anteil der gewichteten Belas-
tung des Landkreises oder der kreisfreien Stadt an der Summe der gewichteten Belastungen aller 
Landkreise und kreisfreien Städte. Zur Gewichtung wird die jeweilige Belastung je Einwohner mit 
einem Vervielfältiger multipliziert, der dem Vielfachen der Belastung je Einwohner im Verhältnis zur 
Belastung je Einwohner des Landkreises oder der kreisfreien Stadt mit der geringsten Belastung ent-
spricht“. Hierdurch entsteht ein progressiver Ausgleichssatz (Meffert/Müller 2014, S. 92).



Die neue Kategorie C der Schlüsselzuweisungen dotiert die aus der Belastung mit 
Sozialleistungen resultierenden Ausgleichsansprüche unabhängig von der Finanz-
kraft der Gebietskörperschaften. Dies erscheint sachgerecht, weil es hier um einen 
(Teil-) Ausgleich von Lasten geht, die den Kommunen weitgehend ohne eigenes Zu-
tun entstehen. Die Orientierung an den Belastungen sorgt für einen horizontalen Aus
gleich zwischen unterschiedlich stark belasteten Kommunen, der auch dann greift, 
wenn die Kommunen ansonsten als gleich finanzstark einzustufen sind. Demgegen-
über würde ein finanzkraftabhängiger Ausgleich, wie er durch einen Sozialhilfean-
satz zustande kommt, Belastungsdifferenzen zwischen gleich finanzstarken Kom-
munen in prozentual unterschiedlichem Maße kompensieren.

Die Reform des kommunalen Finanzausgleichs ab 2014 ist im Wesentlichen das Re-
sultat des Urteils des Verfassungsgerichtshofs von 2012. Der Finanzausgleich wurde 
insgesamt gestärkt. Ob dies im erforderlichen Umfang geschah, ist Gegenstand der 
empirischen Analyse der Verteilungssymmetrie zwischen Land und Kommunen in 
Kapitel D dieses Gutachtens. Zudem wurden strukturelle Anpassungen vorgenom-
men, insbesondere zur besseren Berücksichtigung der Sozialausgaben. Auch diese 
spielen im Zusammenhang mit der Verteilungssymmetrie eine Rolle, und zwar auf 
der Ebene des Vergleichs von kreisfreien Städten und Gesamtkreisen sowie kreisin-
tern zwischen den Zentralkreisen und den kreisangehörigen Gemeinden.
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D. Analyse der vertikalen Verteilungssymmetrie

Die Regulierung der vertikalen Einnahmenverteilung ist eine der wesentlichen Auf-
gaben des Steuerverbunds zwischen Land und Kommunen. Um das Gebot der Ver-
teilungssymmetrie zu erfüllen, muss die Finanzausgleichsmasse so festgelegt wer-
den, dass Land und Kommunen jeweils im Verhältnis zu ihren Ausgaben gleichmä-
ßig an der im Land insgesamt vorhandenen Steuerkraft teilhaben. Dieser Grundsatz 
der aufgabengerechten Finanzausstattung ist keineswegs leicht zu konkretisieren. Ob 
der Steuerverbund seiner fiskalischen Funktion gerecht wird, muss anhand geeigne-
ter Maßzahlen für alle beteiligten Gebietskörperschaften geprüft werden.

1. Maßzahlen der vertikalen Einnahmenverteilung

a. Kommunalisierungsgrad und Deckungsquoten

Die Verteilung der steuerlichen Einnahmen der Länder und Gemeinden steht im Fo-
kus einer Symmetrieanalyse (vgl. Scherf 2011, S. 25-29). Dabei spielt es keine Rolle, ob 
diese Einnahmen aus eigenen oder aus zugewiesenen Steuermitteln stammen.

—! Auf der Landesebene sind daher die verfügbaren Steuermittel um die Effekte 
des Länderfinanzausgleichs zu bereinigen. Bei den Empfängerländern müssen 
die erhaltenen Ausgleichszuweisungen sowie gegebenenfalls die Bundesergän-
zungszuweisungen als Erhöhung der Finanzkraft gewertet werden. Bei den Zah-
lerländern sind die Ausgleichszahlungen entsprechend auf der Einnahmeseite 
als Minderung der Steuerkraft einzukalkulieren.

—! Die geleisteten Zahlungen der Länder an ihre Gemeinden senken analog hierzu 
die Länder- und erhöhen die Gemeindefinanzkraft. Die Nettotransfers vermin-
dern den Spielraum zur Finanzierung originärer Länderausgaben. Die dafür ver-
fügbaren Einnahmen der Länder ergeben sich somit aus den Steuereinnahmen 
zuzüglich der im Länderfinanzausgleich erhaltenen und abzüglich der im Län-
derfinanzausgleich sowie an die Gemeinden geleisteten Zahlungen.

Die Zahlungen eines Landes an seine Kommunen, die überwiegend im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleichs erfolgen, sind stets vor dem Hintergrund der Aufga-
ben- und Ausgabenverteilung zwischen Landes- und Gemeindeebene zu beurteilen. 
Die Aufgabenverteilung wird durch den „Kommunalisierungsgrad“ zum Ausdruck 
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gebracht, der die Ausgaben der Kommunen in Relation zu der Summe der Ausgaben 
des Landes und der Kommunen setzt.

—! Der Vergleich zwischen dem Kommunalisierungsgrad und dem Anteil der kom
munalen Ebene an den gesamten Steuereinnahmen des Landes und seiner Ge-
meinden nach kommunalem Finanzausgleich erlaubt eine Einschätzung der Fi-
nanzausstattung beider Ebenen. Halten sich Kommunalisierungsgrad und Steu-
eranteil annähernd die Waage, dann ist die Balance zwischen den konkurrieren-
den Deckungsansprüchen der beiden Staatsebenen gelungen.

—! Dieser Sichtweise vollkommen äquivalent ist die im vertikalen Finanzausgleich 
übliche Ausrichtung an den Deckungsquoten und damit an der Finanzierung 
der Ausgaben. Hierbei werden die Einnahmen einer Ebene nach Finanzausgleich 
in Relation zu ihren Ausgaben gesetzt und mit der entsprechenden Relation ei-
ner anderen Ebene verglichen. Übereinstimmende Deckungsquoten signalisieren 
eine relativ zu den Ausgaben gleiche Ausstattung mit eigenen oder durch Finanz
zuweisungen vermittelten Steuereinnahmen.

Die Deckungsquotenberechnung sowie der Vergleich der Kommunalisierungsgrade 
eignen sich gleichermaßen zur Überprüfung der Verteilungssymmetrie. Diese lässt 
sich formulieren als Anspruch auf (a) gleiche Deckungsquoten oder (b) übereinstim-
mende Kommunalisierungsgrade der Einnahmen und Ausgaben.

b. Nettotransfers und Verteilungssymmetrie

Ausgaben und Einnahmen des Landes und der Gemeinden müssen für einen Sym-
metrievergleich in geeigneter Weise definiert werden. Grundsätzlich benötigt man 
für einen Vergleich der Deckungsquoten bzw. einen entsprechenden Vergleich der 
Kommunalisierungsgrade Angaben über folgende Größen:

! Landesausgaben! AL

! Gemeindeausgaben! AK

! Gesamtausgaben! A  =  AL + AK

! Landeseinnahmen vor Finanzausgleich! TL

! Gemeindeeinnahmen vor Finanzausgleich! TK

! Nettotransfers des Landes an die Gemeinden! ZK

25



! Landeseinnahmen nach Finanzausgleich! EL  =  TL – ZK

! Gemeindeeinnahmen nach Finanzausgleich! EK  =  TK + ZK

! Gesamteinnahmen! E  =  TL + TK  =  EL + EK

Die Landes- und Gemeindeausgaben summieren sich zu den Gesamtausgaben (A); 
die Landes- und Gemeindeeinnahmen vor wie nach Finanzausgleich zu den Gesamt-
einnahmen (E). Diese Einnahmen bestehen im Wesentlichen aus Steuern (T). Die Net-
totransfers des Landes an die Gemeinden sorgen für eine Umverteilung der Steuer-
mittel vom Land zu den Gemeinden und damit für den vertikalen Finanzausgleich.

Aus den passend definierten Landes- bzw. Gemeindeeinnahmen und den entspre-
chenden Ausgaben lassen sich die Deckungsquoten der Kommunen (dK) bzw. des 
Landes (dL) berechnen:

! (4)! dK  =! EK/AK! =  (TK + ZK)/AK

! ! dL  =! EL/AL! =  (TL – ZK)/AL

Auch die Kommunalisierungsgrade der Ausgaben (kA) bzw. Einnahmen (kE) können 
aus den genannten Größen abgeleitet werden:

! (5)! kA  =! AK/A

! ! kE  =! EK/T

Die kommunalen Einnahmen stimmen gemäß Gleichung (5) mit dem Produkt aus 
Kommunalisierungsgrad der Einnahmen und Gesamteinnahmen überein: EK = kE T. 
Analog entsprechen die kommunalen Ausgaben dem Produkt aus Kommunalisie-
rungsgrad der Ausgaben und Gesamtausgaben: AK = kA A. Für die Deckungsquote 
der Kommunen und die damit korrespondierende Deckungsquote des Landes gilt 
daher folgender Zusammenhang:

! (6)! dK  =! (kE/kA) (T/A)

! ! dL  =! (1 – kE)/(1 –kA) (T/A)

Wenn der Kommunalisierungsgrad der Ausgaben dem der Einnahmen entspricht, 
stimmen auch die Deckungsquoten beider Ebenen überein, was die Äquivalenz der 
beiden Verfahren dokumentiert:

! (7)! kA  =! kE    ⇔    dK  =  T/A  =  dL
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Gleiche Deckungsquoten des Landes und der Gemeinden sowie gleiche Kommunal-
isierungsgrade der Einnahmen und Ausgaben ergeben sich unter der Bedingung:

! (8)! AK/AL  =  EK/EL  =  (TK + ZK)/(TL – ZK)

Die Relation der Ausgaben der Kommunen und des Landes muss also der Relation 
der Einnahmen beider Ebenen nach Finanzausgleich entsprechen. Daraus lässt sich 
das Volumen der Nettotransfers ermitteln, das Verteilungssymmetrie sichert:

! (9)! ZK/TL  =  v  =  (AK/AL – TK/TL)/(1 + AK/AL)

Die Relation zwischen ZK und TL lässt sich als erweiterte Verbundquote (v) interpre-
tieren, die alle Zahlungen des Landes an die Gemeinden relativ zu den Steuereinnah
men des Landes ausdrückt. Aus Gleichung (9) folgt, dass die Verbundquote steigen 
muss, wenn (a) die kommunalen Ausgaben relativ zu denen des Landes steigen oder 
wenn (b) die kommunalen Steuern relativ zu denen des Landes sinken.

c. Ermittlung der relevanten Ausgaben und Einnahmen

Die adäquate Abgrenzung der Einnahme- und Ausgabepositionen auf der Basis der 
finanzstatistischen Daten ist methodisch nicht ganz einfach. Weder auf der Einnah-
men- noch auf der Ausgabenseite stehen unmittelbar passende Vergleichsgrößen zur 
Verfügung. Das Ziel besteht darin, dass nur die Ausgaben in die Symmetriebetrach-
tung einfließen, die im Wesentlichen aus eigenen oder via Finanzausgleich vermittel-
ten Steuereinnahmen der jeweiligen Ebene zu finanzieren sind.

Auf der Ausgabenseite werden nur die unmittelbaren Ausgaben angesetzt. Sie „um-
fassen alle Ausgaben, die im Zuge der Aufgabenerfüllung auf der Landesebene bzw. 
der kommunalen Ebene anfallen“ (Statistisches Landesamt 2010, S. 13). Von den berei-
nigten Ausgaben unterscheiden sich die unmittelbaren Ausgaben durch Abzug der 
Zahlungen an den öffentlichen Bereich verrechnet mit den Zahlungen von gleicher 
Ebene. Diese Korrektur ist erforderlich, um Doppelzählungen zu vermeiden (Statisti-
sches Landesamt 2010, S. 14).

Die unmittelbaren Ausgaben werden noch um Gebühren und Entgelte vermindert. 
Letztere dienen der Finanzierung spezieller Leistungen nach dem Äquivalenzprinzip 
und sollen deren Kosten kompensieren, aber nicht die allgemeine finanzielle Disposi-
tionskraft der Gemeinden erweitern. „Die auf diese Weise «korrigierten» unmittelba-
ren Ausgaben stellen gewissermaßen die «ungedeckten Bedarfe» und somit den «Zu-
schussbedarf» der Kommunen dar (Statistisches Landesamt 2010, S. 15).

27



Mithin gilt auf der Ausgabenseite für die Gemeinden folgendes Ermittlungsschema:

! Bereinigte Ausgaben

–! Zahlungen an den öffentlichen Bereich

+! Zahlungen von gleicher Ebene

=! Unmittelbare Ausgaben! UAK

–! Gebühren und Entgelte! GK

=! Gemeindeausgaben! AK = UAK – GK

Die korrekte Erfassung der relevanten Ausgaben des Landes erfordert an dieser Stel-
le einer Korrektur. Das Land hat aus seinen Einnahmen nicht nur seine unmittelba-
ren Ausgaben, sondern darüber hinaus die Finanzzuweisungen an seine Gemeinden 
zu bestreiten. Um die Nettotransfers zu ermitteln, werden die Zahlungen des Landes 
an die Gemeinden mit den Zahlungen der Gemeinden an das Land saldiert (Statisti-
sches Landesamt 2010, S. 20). Um diesen Betrag müssen die unmittelbaren Ausgaben 
des Landes für Vergleichszwecke erhöht werden:

! Unmittelbare Ausgaben! UAL

+! Nettotransfers an Gemeinden! ZK

–! Gebühren und Entgelte! GL

=! Landesausgaben! AL = UAL + ZK – GL

Auch bei der Ermittlung der relevanten Landes- bzw. Gemeindeeinnahmen muss be-
rücksichtigt werden, dass die Kommunen vom Land finanzielle Unterstützung erhal-
ten. Die Nettotransfers, die in den Ausgaben des Landes enthalten sind, gehen in die 
Einnahmen der Kommunen ein, die dadurch entsprechend höher ausfallen.

Mit den unmittelbaren Ausgaben korrespondieren die unmittelbaren Einnahmen, die 
sich aus den bereinigten Einnahmen nach Abzug der Zahlungen von anderen Ebenen 
ergeben. Das verfügbare Einnahmevolumen charakterisieren die unmittelbaren Ein-
nahmen jedoch nicht. Dieses resultiert vielmehr erst nach Verrechnung der Transfers 
zwischen den Gebietskörperschaften. Auf der Einnahmenseite werden die relevanten 
Positionen für die Kommunen daher nach folgendem Berechnungsschema gebildet:
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! Bereinigte Einnahmen

–! Zahlungen von anderen Ebenen

=! Unmittelbare Einnahmen! UEK

+! Nettotransfers vom Land! ZK

–! Gebühren und Entgelte! GK

–! Veräußerungserlöse! VEK

=! Gemeindeeinnahmen! EK = UEK + ZK – GK – VEK

Da die Gemeinden ihre unmittelbaren Ausgaben aus den unmittelbaren Einnahmen 
zuzüglich der vom Land erhaltenen Nettotransfers finanzieren können, werden die 
Nettotransfers als Teil der relevanten Einnahmen der Gemeinden verbucht. Von die-
ser Summe werden im nächsten Schritt die Gebühren und Entgelte abgezogen, die 
auch auf der Ausgabenseite verrechnet wurden14.

Neben den Gebühren und Entgelten bleiben auch die Erlöse aus der Veräußerung 
von Sachvermögen und Beteiligungen auf der Einnahmenseite außer Ansatz. Dies 
entspricht der Messung der Finanzkraft im Länderfinanzausgleich (Statistisches Land-
esamt 2010, S. 28). Der Abzug der Veräußerungserlöse ist zwecks Bestimmung der re-
gulären Einnahmen angezeigt, denn die Veräußerung von Vermögen schmälert die 
Vermögensposition in gleicher Weise wie eine Kreditaufnahme15.

Da die Nettotransfers des Landes an seine Gemeinden in den relevanten Ausgaben 
des Landes enthalten sind, dürfen auf der Einnahmenseite nur die Nettotransfers ge-
bucht werden, die das Land selbst von nichtkommunalen Stellen bezogen hat. Zu 
denken ist in diesem Kontext insbesondere an den Länderfinanzausgleich einschließ-
lich der Bundesergänzungszuweisungen. Entsprechende Einnahmen kann das Land 
einsetzen, um seine unmittelbaren Ausgaben zuzüglich der Finanzzuweisungen an 
die Gemeinden zu bezahlen.
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14 Der Abzug senkt den Kommunalisierungsgrad der verbleibenden Einnahmen und Ausgaben, wenn 
der Gebührenanteil bei den Kommunen höher ist als beim Land. Auf die Relation zwischen den Kom
munalisierungsgraden der Ausgaben und Einnahmen hat das keinen erheblichen Effekt. Auch die De-
ckungsquoten bleiben davon nahezu unberührt.
15 In Symmetrieanalysen wirkt sich diese Vorgehensweise zugunsten der Kommunen aus, wenn sie 
anteilig höhere Veräußerungserlöse erzielen, weil dann der Kommunalisierungsgrad der restlichen 
Einnahmen sinkt. Dies war im Beobachtungszeitraum in Rheinland-Pfalz der Fall.



Das Berechnungsschema für die Landeseinnahmen entspricht somit formal weitge-
hend dem der Kommunen:

! Bereinigte Einnahmen

–! Zahlungen von anderen Ebenen

=! Unmittelbare Einnahmen! UEL

+! Nettotransfers von Nichtgemeinden! ZS

–! Gebühren und Entgelte! GL

–! Veräußerungserlöse! VEL

=! Landeseinnahmen! EL = UEL + ZS – GL – VEL

Das Berechnungsschema für die relevanten Einnahmen führt (vereinfachend ausge-
drückt) zu den jeweiligen Netto-Steuereinnahmen des Landes bzw. der Gemeinden 
nach kommunalem Finanzausgleich. Zu den Nettoeinnahmen des Landes rechnen 
auch die Nettotransfers, die das Land von anderen Ländern oder vom Bund erhalten 
hat. Die Nettotransfers der Kommunen enthalten auch die Zahlungen außerhalb des 
kommunalen Finanzausgleichs. Die Berücksichtigung aller Transfers ist sachlich ge-
boten, weil es um die insgesamt verfügbaren Einnahmen beider Ebenen geht.

Die Einnahme- und Ausgabedaten können in der hier verwendeten Systematik aus 
der Finanzstatistik entnommen bzw. systemimmanent errechnet werden. Von beson-
derer Bedeutung sind die auf der Einnahmen- und Ausgabenseite verrechneten Trans
fers zwischen den staatlichen Ebenen, deren Ermittlung kurz erläutert werden soll.

Prinzipiell ergeben sich die Nettotransfers, die eine Gebietskörperschaft erhalten hat, 
aus den Zahlungen von anderen Ebenen abzüglich der Zahlungen an den öffentli-
chen Bereich zuzüglich der Zahlungen von gleicher Ebene:

! Zahlungen von anderen Ebenen

–! Zahlungen an den öffentlichen Bereich

+! Zahlungen von gleicher Ebene

=! Nettotransfers! ZK bzw. ZL

In der vorliegenden Studie werden die Nettotransfers der Gemeinden nach dieser 
Formel endogen aus ihren Finanzdaten ermittelt. Diese Nettotransfers werden etwas 
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vereinfachend mit den Nettotransfers des Landes an die Kommunen gleichgesetzt, 
d.h. sämtliche Nettotransfers der Kommunen werden als Landesleistungen betrach-
tet. Eine Kontrollrechnung anhand des Saldos der Zahlungen des Landes an die Ge-
meinden und der Zahlungen der Gemeinden an das Land bestätigte, dass zwischen 
den unterschiedlich bestimmten Nettotransfers keine nennenswerten Differenzen 
bestehen (Daten-08, S. 123). Die endogene Methode weist im Beobachtungszeitraum 
etwas geringere Werte auf, was den Kommunen bei einem Symmetrievergleich zugu-
te kommt und insofern die für das Land etwas ungünstigere Variante darstellt.

Für die in derselben Weise bestimmten Nettotransfers des Landes ist anschließend 
eine Zerlegung in zwei Komponenten erforderlich, damit die vom Land an die Kom
munen netto geleisteten Transfers von den Transfers separiert werden können, die 
das Land selbst netto von anderer Seite erhalten hat. Daher wird das Berechnungs-
schema folgendermaßen ergänzt:

! Zahlungen von anderen Ebenen

–! Zahlungen an den öffentlichen Bereich

+! Zahlungen von gleicher Ebene

=! Nettotransfers des Landes! ZL

=! Nettotransfers von Nichtgemeinden! ZS

–! Nettotransfers an Gemeinden! ZK

=! Nettotransfers des Landes! ZL = ZS – ZK

Die skizzierte Methode der Ermittlung geeigneter Vergleichsgrößen weicht von der 
im früheren Gutachten verwendeten ab. Der wesentliche Unterschied besteht in der 
differenzierten Verbuchung der Nettotransfers. Im früheren Gutachten wurden nur 
die Nettotransfers des Landes an die Gemeinden berücksichtigt und vereinfachend 
von den bereinigten Einnahmen des Landes abgezogen. Die aktuell zur Verfügung 
gestellten Daten des Statistischen Landesamtes ermöglichen einen wesentlich besse-
ren Einblick in die vertikalen Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen 
sowie auch innerhalb der kommunalen Ebene. Die neue Rechnung hat den Vorzug 
der inneren Geschlossenheit und Konsistenz, denn alle verwendeten Größen werden 
aus einem Rechensystem abgeleitet. Auf daraus resultierende Abweichungen zu den 
früheren Ergebnissen wird an entsprechender Stelle hingewiesen.
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d. Finanzierungssaldo und Verteilungssymmetrie

In der Diskussion über die Verteilungssymmetrie spielt der Finanzierungssaldo eine 
wichtige Rolle (vgl. Scherf 2011, S. 43-48). Der in den Rechnungsergebnissen der Öf-
fentlichen Haushalte ausgewiesene Finanzierungssaldo (FS) misst die Differenz zwi-
schen bereinigten Einnahmen (BE) und Ausgaben (BA) einer Gebietskörperschaft:

! (10)! FS  =  BE – BA

! ! 1 + FS/BA  =  BE/BA

Relativ zu den bereinigtenAusgaben korrespondiert der Finanzierungssaldo mit der 
einfachen Deckungsquote, die dem Verhältnis zwischen bereinigten Einnahmen und 
Ausgaben entspricht.

Da Veräußerungserlöse (VE) ökonomisch äquivalent zu einer Kreditaufnahme sind, 
bietet es sich an, die Einnahmen um diesen Posten zu mindern und die Haushaltsla-
ge nicht am einfachen, sondern am erweiterten Finanzierungssaldo (EFS) zu messen:

! (11)! EFS  =  (BE – VE) – BA

! ! 1 + EFS/BA  =  (BE – VE)/BA

Aus dem erweiterten Finanzierungssaldo ergibt sich eine erweiterte Deckungsquote 
bezogen auf die bereinigten Ausgaben.

In welchem Verhältnis steht diese Deckungsquote zu der für den Symmetrievergleich 
verwendeten Größe? Hierzu muss man sich klar machen, dass der einfache Finanzie-
rungssaldo auch mit der Differenz zwischen unmittelbaren Einnahmen plus Netto-
transfers (UE + Z) und unmittelbaren Ausgaben (UA) übereinstimmt16. Analog kann 
der erweiterte Finanzierungssaldo gebildet werden.

! (12)! FS! =  (UE + Z) – UA

! ! EFS! =  (UE + Z – VE) – UA

Der erweiterte lässt sich mit dem modifizierten Finanzierungssaldo vergleichen, der 
sich in der Symmetriebetrachtung zwischen den jeweils relevanten Einnahmen und 
Ausgaben ergibt. Für den Finanzierungssaldo des Landes gilt:
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16 Die bereinigten Einnahmen entsprechen den unmittelbaren Einnahmen plus Zahlungen von ande-
ren Ebenen. Die bereinigten Ausgaben ergeben sich aus den unmittelbaren Ausgaben plus Zahlungen 
an den öffentlichen Bereich minus Zahlungen von gleicher Ebene. Bringt man die letztgenannten Posi-
tionen auf die Einnahmenseite und verrechnet sie mit den Zahlungen von anderen Ebenen, dann ste-
hen die unmittelbaren Einnahmen plus Nettotransfers den unmittelbaren Ausgaben gegenüber.



! (13)! EL – AL  =  (UEL + ZS – GL – VEL) – (UAL + ZK – GL)

! ! EL – AL  =  (UEL + ZL – VEL) – UAL  =  EFSL

Die Gebühren und Entgelte vermindern Einnahmen und Ausgaben in gleichem Um-
fang, lassen also den Finanzierungssaldo unberührt. Die auf der Einnahmenseite 
eingerechneten Nettotransfers von Nichtgemeinden saldieren sich mit den auf der 
Ausgabenseite kalkulierten Nettotransfers an die Gemeinden zu den Nettotransfers 
des Landes (ZL = ZS – ZK). Daher entspricht die Differenz zwischen den hier verwen-
deten Einnahmen und Ausgaben des Landes seinem erweiterten Finanzierungssaldo.

Analog gilt für die Gemeinden:

! (14)! EK – AK  =  (UEK + ZK – GK – VEK) – (UAK – GK)

! ! EK – AK  =  (UEK + ZK – VEK) – UAK  =  EFSK

Der erweiterte Finanzierungssaldo erlaubt jedoch für sich genommen noch keinen 
Symmetrievergleich. Eine aussagefähige Deckungsquote lässt sich daraus erst bilden, 
wenn man die relevante Bezugsgröße definiert hat. Hierfür sind die bereinigten Aus-
gaben völlig ungeeignet, da sie noch Finanzströme zwischen den Gebietskörperschaf
ten umfassen, die deren jeweils relevante Einnahmen und Ausgaben verändern. Aus-
sagefähige Deckungsquoten ergeben sich erst unter Verwendung der Landes- bzw. 
Gemeindeeinnahmen als Bezugsgrößen:

! (15)! dL  =  EL/AL! =  1 + EFSL/AL! =  1 + EFSL/(UAL + ZK – GL)

! ! dK  =  EK/AK! =  1 + EFSK/AK! =  1 + EFSK/(UAK – GK)

Hier werden die erweiterten Finanzierungssalden in Relation zu den Ausgaben ge-
setzt, die von den jeweiligen Gebietskörperschaften aus ihren regulären Einnahmen 
finanzierbar sein sollen. Relativ zu diesen Bezugsgrößen lässt sich der erweiterte Fi-
nanzierungssaldo als vollkommen äquivalentes Maß zu den in dieser Studie ange-
setzten Deckungsquoten verwenden. Die Forderung nach ausbalancierten relativen 
Finanzierungssalden unterscheidet sich letzten Endes nicht von derjenigen nach glei-
chen Deckungsquoten, wenn man in beiden Fällen dieselben sachgerechten Bezugs-
größen verwendet. Angesichts dieser Übereinstimmung kann auf eine gesonderte Be
trachtung der relativen Finanzierungssalden weitgehend verzichtet werden.
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e. Zur Aussagekraft des Symmetrievergleichs

Die hier verwendete Methode liefert kein perfektes Bild von der Verteilungssymme-
trie zwischen staatlichen Gebietskörperschaften. Sie eignet sich jedoch relativ besser 
als alternative Ansätze, ungeachtet einiger Kritikpunkte, die im Folgenden skizziert 
und eingeordnet werden.

—! Durchführungs- versus Finanzierungsverantwortung: Die Verwendung der un-
mittelbaren Ausgaben (abzüglich Gebühren, Entgelte) wird manchmal kritisiert, 
weil sie an der Durchführungsverantwortung anknüpfe und nicht mit der verti-
kalen Steuerverteilung im Sinne der Verteilung frei verfügbarer Mittel kompati-
bel sei. Stattdessen müsse man die „Zuschussbedarfe“ zugrunde legen, d.h. die 
Differenz zwischen aufgabenspezifischen Ausgaben und Einnahmen (Boettcher/
Holler 2011, S. 78). Diese Sichtweise erscheint kaum plausibel, denn Steuern (in-
klusive aus Steuern vermittelte Finanzzuweisungen) dienen nicht nur der Finan-
zierung selbst gewählter, sondern auch der Finanzierung zugewiesener Aufga-
ben. Die Finanzierungsverantwortung des Landes bleibt voll erhalten, denn die 
Bemessung der erforderlichen Finanzzuweisungen an die Gemeinden orientiert 
sich an der Zuständigkeit für die Durchführung der Aufgaben.

—! Tatsächliche versus erforderliche Ausgaben: Aus den tatsächlichen Ausgaben ei-
ner Gebietskörperschaft lässt sich nicht auf den Grad ihrer Aufgabenwahrneh-
mung schließen, denn Menge, Qualität und Kosteneffizienz variieren zwischen 
den Gebietskörperschaften. Für Vergleiche wären die tatsächlichen Kosten einer 
Leistung auf einem fixierten Qualitätsniveau besser geeignet, doch ist deren Er-
mittlung mit großen Problemen behaftet (Büttner u.a. 2012, S. 45). Die Normie-
rung der Leistung müsste idealerweise durch eine Normierung der erforderli-
chen Kosten ergänzt werden. Da entsprechende Informationen nicht vorliegen, 
bleibt aber nichts anderes übrig als die tatsächlichen Ausgaben als Indikator für 
die Kosten der Aufgabenerfüllung heranzuziehen17.
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17 Hessen führt ab 2016 ein bedarfsbezogenes Ausgleichssystem ein (Hessischer Landtag, Drucksache 
19/1853). Die Finanzausstattung der Kommunen soll eine Erfüllung der pflichtigen und eines Mindest
maßes an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben ermöglichen. Hierzu werden Zuschussbedarfe für 
über 3.000 Pflichtaufgaben geordnet nach Gruppen von Kommunen ermittelt, die hinsichtlich Größe 
und Funktion vergleichbar sind. Von den tatsächlichen Zuschussbedarfen wird aber nur ein Teil aner-
kannt, der sich an wirtschaftlich arbeitenden Kommunen orientiert. Insgesamt entsteht ein komplexes, 
intransparentes Ausgleichssystem, dessen Gesamtvolumen und horizontale Verteilungswirkungen 
sich vom traditionellen Steuerverbund-Vorgängermodell nicht wesentlich unterscheiden. Eine qualita-
tive Verbesserung ist von dem formalen Mehraufwand nicht zwingend zu erwarten.



—! Periodenbezug der Ausgaben: Manche Autoren plädieren für eine Begrenzung 
auf Ausgaben, die der laufenden Aufgabenwahrnehmung dienen. Mit diesem 
Hinweis rechtfertigen sie insbesondere die Außerachtlassung der Zinsausgaben 
(Boettcher/Holler 2011, S. 79). Eine inhaltlich nachvollziehbare Begründung hier-
für existiert jedoch nicht. Zinsausgaben sind die heutigen Kosten eines früheren 
Kredits und damit eines Vorgriffs auf Steuereinnahmen, was sie aber nicht von 
anderen zukunftswirksamen rechtlichen Verpflichtungen unterscheidet. Zudem 
erfüllen Zinszahlungen häufig dieselben aktuellen Aufgaben wie andere Ausga-
ben, so dass ihre Herausrechnung willkürliche Verzerrungen bewirkt. Zum Bei-
spiel dürfte eine Gemeinde, die ein Bürgerhaus erstellt und hierfür einen Kredit 
aufnimmt, in den Folgejahren die Zinsausgaben nicht einrechnen, während ihre 
Nachbargemeinde, die das Bürgerhaus von einem privaten Investor mietet, die 
Ausgaben verbuchen kann.

—! Möglichkeiten der Kreditfinanzierung: Ein weiterer Kritikpunkt richtet sich auf 
vermeintliche Verzerrungen infolge unterschiedlicher Spielräume der Kreditfi-
nanzierung (Junkernheinrich/Micosatt 2012, S. 32). Das Land könne seine Ausga-
ben kreditfinanziert aufblähen und damit die Verteilungssymmetrie zu seinen 
Gunsten verschieben. Nach dieser Logik führt der höhere Kreditspielraum18 zu 
einem relativ geringeren Deckungsquotenanspruch des Landes. Nur dann kön-
nen die normalen Deckungsquoten einen „zu hohen“ Steuerbedarf des Landes 
signalisieren. Völlig ausgeblendet wird zudem, dass relativ höhere Defizite auf 
Dauer zu höheren Zinslasten des Landes führen. Wer einerseits die Kreditfinan-
zierung problematisiert, andererseits die daraus resultierenden Lasten aus der 
Rechnung eliminieren will, argumentiert allenfalls insofern konsistent als beides 
den Interessen der kommunalen Ebene dient19. Schließlich ist zu beachten, dass 
die Schuldenbremse die Kreditfinanzierungsmöglichkeiten des Landes massiv 
begrenzen und das vermeintliche Problem damit an Bedeutung verlieren wird.

Deckungsquotenrechnung und Kommunalisierungsgrad operieren unter der Voraus-
setzung, dass Land und Gemeinden ihre Einnahmenspielräume gleichmäßig nutzen, 
um ihre als gleichermaßen notwendig angesehenen Ausgaben zu finanzieren. Diese 
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18 Auch die Kommunen vergrößern ihre Ausgaben mittels Kredit. Der teils permanente Charakter ih-
rer Kassenkredite spricht dafür, diese bei der Betrachtung von Kreditspielräumen zu berücksichtigen.
19 Dies gilt unter der realistischen Annahme, dass der Zinsausgabenanteil des Landes relativ höher ist.



Vorgehensweise lässt sich, abseits des Mangels an besseren Alternativen, auch damit 
rechtfertigen, dass es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass sich das Ausmaß an 
Ineffizienz zwischen den Gebietskörperschaften systematisch unterscheidet. Insge-
samt darf man von der angewandten Methode keine Feinsteuerung erwarten, wohl 
aber eine grobe Richtschnur für die Beurteilung der Verteilungssymmetrie und für 
die Bemessung des vertikalen Finanzausgleichs zwischen Land und Gemeinden.

2. Die vertikale Verteilung in Rheinland-Pfalz

Im Folgenden wird die Entwicklung der Landes- und Gemeindefinanzen anhand der 
Daten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz für den Zeitraum von 2002 bis 
2012 analysiert. Die Tabellen mit den Basisdaten und Berechnungen finden sich im 
Anhang. Im Text werden die wesentlichen Aspekte durch Abbildungen illustriert.

a. Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen

Die Tabellen 1 (S. 83) und 2 (S. 84) enthalten die aus den Angaben des Statistischen 
Landesamtes gewonnen Daten zu den Ausgaben und Einnahmen des Landes sowie 
der Gemeinden und Gemeindeverbände. Auf diesen Werten basiert die anschließen-
de Berechnung der Kommunalisierungsgrade und der Deckungsquoten. Die Entwick
lung der relevanten Ausgaben und Einnahmen illustriert Abbildung 1.

Den Ausgangspunkt bilden die unmittelbaren Ausgaben. Sie fallen beim Land deut-
lich geringer aus als die Landesausgaben, weil letztere die erheblichen Nettotransfers 
an die Gemeinden einschließen. Umgekehrt übersteigen die unmittelbaren Ausgaben 
der Kommunen die Gemeindeausgaben wegen des Abzugs der Gebühren und Ent-
gelte (der auch beim Land vorgenommen wurde). Entsprechende Unterschiede cha-
rakterisieren die Einnahmenseite. Die unmittelbaren Einnahmen der Gemeinden rei-
chen bei Weitem nicht aus, um ihre Ausgaben zu finanzieren. Die Differenz wird im 
Wesentlichen durch die Nettotransfers des Landes an die Gemeinden geschlossen.

Auch beim Land übersteigen die Landeseinnahmen die unmittelbaren Einnahmen, 
was durch die Nettotransfers zu erklären ist, die das Land selbst über den Länderfi-
nanzausgleich einschließlich Bundesergänzungszuweisungen erhält. Diese Zahlun-
gen kompensieren aber nur gut die Hälfte der Nettotransfers an die Gemeinden. Oh-
ne Finanzausgleich könnte das Land seine unmittelbaren Ausgaben im Durchschnitt 
der Jahre 2002-12 ohne Kreditaufnahme aus unmittelbaren Einnahmen finanzieren.

36



Abbildung 1:  Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen
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Die Differenzen zwischen den Landeseinnahmen und -ausgaben sowie zwischen den 
Gemeindeeinnahmen und -ausgaben zeigen die Deckungslücken der Haushalte an. 
Sie entsprechen also den erweiterten Finanzierungssalden (nach Abzug der Veräuße-
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rungserlöse). Ihre relative Bedeutung erschließt sich freilich erst durch Bezugnahme 
auf die jeweiligen Ausgaben.

b. Symmetrievergleich zwischen Land und Kommunen

Die in den Tabellen 1 und 2 ermittelten Ausgaben und Einnahmen des Landes sowie 
der Gemeinden (und Gemeindeverbände) erlauben die Berechnung aussagefähiger 
Kennzahlen der vertikalen Ausgaben- und Einnahmenverteilung in Rheinland-Pfalz. 
Tabelle 3 (S. 85) zeigt die Zusammenstellung der Symmetriedaten. Die resultierenden 
Kommunalisierungsgrade und Deckungsquoten werden in Abbildung 2 dargestellt. 
Bemerkenswert sind die folgenden Punkte:

—! Der Kommunalisierungsgrad der Einnahmen lag im Beobachtungszeitraum in 8 
von 11 Jahren über dem Kommunalisierungsgrad der Ausgaben. Nur 2003, 2005 
und 2007 lag er geringfügig darunter. Im Durchschnitt betrug der Abstand 0,5 
Prozentpunkte zugunsten der kommunalen Ebene. Die Kommunen waren mit-
hin relativ besser als das Land in der Lage, ihre Ausgaben aus den verfügbaren 
Steuern und Finanzzuweisungen zu bestreiten.

—! Dieser Sachverhalt hat sich auch in den Deckungsquoten niedergeschlagen. Im 
Analysezeitraum lag die Deckungsquote des Landes durchschnittlich bei 88,6%, 
die der kommunalen Ebene aber bei 90,4%, also im Mittel um 1,8 Prozentpunkte 
höher. Allerdings zeigen die weit unter 100% liegenden Werte, dass der relative 
Vorteil der kommunalen Ebene nur in Form einer vergleichsweise moderateren 
Mangellage auftrat. Die vielleicht überraschend geringen Deckungsquoten sind 
primär auf den Abzug der Veräußerungserlöse zurückzuführen.

—! Tendenziell ist der Kommunalisierungsgrad der Einnahmen stärker gestiegen als 
der Kommunalisierungsgrad der Ausgaben. Die Deckungsquote der Gemeinden 
hat sich dadurch im Trend gegenüber derjenigen des Landes verbessert, wenn-
gleich man derartige Verschiebungen angesichts der ausgeprägten kurzfristigen 
Schwankungen auch nicht überbewerten sollte.

Die errechneten Kommunalisierungsgrade und Deckungsquoten beziehen sich auf 
steuerlich zu finanzierende Ausgaben beider Ebenen. Der „Steuerhaushalt“ des Lan-
des war in der Regel und im Durchschnitt deutlich stärker defizitär als der kommu-
nale „Steuerhaushalt“, d.h. die Gemeinden konnten ihre Ausgaben zu einem größe-
ren Teil aus eigenen oder transferierten Steuermitteln bestreiten.
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Abbildung 2:  Kommunalisierungsgrade und Deckungsquoten
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Um das Ausmaß der „Symmetriestörung“ zulasten des Landes zu illustrieren, wur-
den die Soll-Einnahmen ermittelt, die den Kommunalisierungsgrad der Einnahmen 
und Ausgaben zum Ausgleich gebracht bzw. den Kommunen und dem Land über-
einstimmende Deckungsquoten verschafft hätten (Tabelle 3, S. 85). Sie entsprechen 
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den Gesamteinnahmen von Land und Kommunen multipliziert mit dem Kommunal-
isierungsgrad der Ausgaben20. Der Saldo von Ist- und Solleinnahmen zeigt an, ob die 
Gemeinden relativ zum Land besser (+) oder schlechter (–) ausgestattet waren.

Abbildung 3:  Symmetrieausgleich für die Kommunen
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20 Alternativ kann man die Gemeindeausgaben mit der durchschnittlichen Deckungsquote von Land 
und Kommunen multiplizieren, um die Solleinnahmen zu bestimmen.



Die Differenz zwischen Ist- und Solleinnahmen kann als vertikaler Korrekturbedarf 
angesehen werden. Die Soll-Nettotransfers21, die zur Herstellung rechnerisch perfek-
ter Verteilungssymmetrie erforderlich wären, ergeben sich aus den tatsächlichen Net-
totransfers nach Abzug des Saldos von Ist- und Solleinnahmen. Abbildung 3 zeigt, 
dass die Unterschiede zwischen den tatsächlichen und den aufgabengerechten Netto-
transfers nicht allzu gravierend ausfallen. Die Gemeinden erhielten vom Land in den 
Jahren 2002 bis 2012 in der Summe ca. 894 Mio. Euro mehr als unter Symmetrieaspek
ten erforderlich22. Das waren rund 3% der Nettotransfers an die Kommunen. Damit 
kann die Einnahmenverteilung in Rheinland-Pfalz insgesamt als ausgewogen und je
denfalls nicht zulasten der kommunalen Ebene verschoben eingestuft werden.

Aus der Relation der Ist- bzw. Solltransfers zu den Einnahmen des Landes vor Netto-
transfers an die Gemeinden ergeben sich die erweiterten Verbundquoten. Im Durch-
schnitt der betrachteten Jahre lag die erweiterte Verbundquote mit 26,8% zum Vorteil 
der Kommunen um 0,8 Prozentpunkte über ihrem aufgabengerechten Niveau von 
26%. Analog zu den Nettotransfers erscheinen die Unterschiede zwischen Soll- und 
Ist-Verbundquoten insgesamt moderat und seit 2008 mit einem Entwicklungsdrift 
zugunsten der kommunalen Ebene ausgestattet.

c. Deckungsquoten und Finanzierungssalden

Das hier verwendete Verfahren des Symmetrievergleichs zeigt die relativ günstige Po
sition der Kommunen zurückhaltend an. Dies wird erkennbar, wenn man zum Ver-
gleich die tatsächlichen Finanzierungssalden der beiden Ebenen heranzieht (Tabelle 
4, S. 86). Im Zeitraum 2002-12 summierten sich die Finanzierungssalden des Landes 
auf – 13.581 Mio. Euro und die der Gemeinden auf – 5.167 Mio. Euro.

Relativ zu den Landes- bzw. Gemeindeausgaben gesetzte Finanzierungssalden kor-
respondieren mit entsprechenden Deckungsquoten. Oftmals werden die normalen 
Finanzierungssalden auf die bereinigten Ausgaben der Gebietskörperschaften bezo-
gen, um deren Haushaltslage zu charakterisieren (Gleichung 10, S. 32). Die darauf 
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21 Die Soll-Nettotransfers lassen sich auch gemäß Gleichung (9), S. 27 berechnen. Die formale Darstel-
lung zeigt direkt, welche Faktoren das vertikal aufgabengerechte Nettotransfervolumen bestimmen.
22 Nach der früher verwendeten Rechenmethode hätte sich ein ähnliches Ergebnis eingestellt. Die Net-
totransfers der Gemeinden lagen danach im selben Zeitraum um ca. 677 Mio. Euro über dem erforder-
lichen Niveau. Der Unterschied von nur 19,8 Mio. Euro pro Jahr oder 0,7% der Nettotransfers an die 
Gemeinden liegt in einem unkritischen Bereich. Er ändert sich zudem je nach Abgrenzung des Unter-
suchungszeitraums. Unabhängig vom Ergebnis muss jedenfalls die Methode herangezogen werden, 
die das Potential der vorhandenen und nun genauer differenzierten Daten am besten nutzt.



basierende einfache Deckungsquote ist für die Beurteilung der Verteilungssymmetrie 
allerdings ungeeignet und wird hier nur zu Vergleichszwecken ermittelt.

Abbildung 4:  Deckungsquoten und Finanzierungssalden
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Abbildung 4 zeigt die Differenz zwischen den Deckungsquoten der Gemeinden und 
des Landes in den beiden unterschiedlichen Abgrenzungen. Relativ zu den Ausga-
ben lagen der normale Finanzierungssaldo und die damit verknüpfte Deckungsquo-
te der Gemeinden in allen betrachteten Jahren über den Landeswerten. Im Mittel hat-
te das Land ein Defizit von 9,8% der bereinigten Ausgaben im Vergleich zu einem De
fizit der Kommunen von 5,7%. Der Abstand der einfachen Deckungsquoten fiel mit 
4,1 Prozentpunkten zugunsten der Gemeinden deutlich höher aus als der Abstand 
der hier benutzten Deckungsquoten von im Durchschnitt nur 1,8 Prozentpunkten.

Dieses Bild ändert sich auch nicht, wenn man die Neuverschuldung in den einzelnen 
Jahren an der Veränderung des Gesamtschuldenstandes der Gebietskörperschaften 
einschließlich der Kassenkredite misst (Tabelle 5, S. 87). Die Kassenkredite spielen 
zwar bei den Kommunen eine enorme Rolle, doch wird dies durch die umgekehrt 
sehr viel höheren Kreditmarkt- und Wertpapierschulden des Landes ausgeglichen23. 
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23 Zwischen 2002 und 2012 betrug der Anteil der Kassenkredite am Schuldenzuwachs der Kommunen 
rund 82%. Umgekehrt lag der Anteil der Kreditmarkt- und Wertpapierschulden des Landes bei 96%.



Die Daten unterstreichen insofern die Bedeutung der Kassenkredite für die kommu-
nale Ebene, deuten aber nicht auf ein relativ zum Land größeres Schuldenproblem.

Insgesamt veränderten sich die Schuldenstände weitgehend synchron zu den Finan-
zierungssalden. Die schuldenstandsbezogenen Deckungsquoten unterscheiden sich 
daher kaum von denen auf Basis der Finanzierungssalden. Der Abstand zwischen 
den Deckungsquoten der Gemeinden und des Landes fällt im Durchschnitt der be-
trachteten Jahre etwas geringer aus. Er liegt aber mit 3,1 Prozentpunkten zugunsten 
der Gemeinden bei dieser Rechnung immer noch deutlich über der Differenz von 1,8 
Prozentpunkten nach dem hier verwendeten Messkonzept.

Somit lässt sich festhalten, dass der Symmetrievergleich die Gemeinden methodisch 
gewiss nicht benachteiligt. Das liegt vor allem an der Berücksichtigung der Veräuße-
rungserlöse als kreditäquivalentem Tatbestand. Weil die Kommunen in der Vergan-
genheit ihre Einnahmen relativ stärker als das Land aus der Veräußerung von Sach-
vermögen und Beteiligungen erzielten, würde ihre Haushaltslage zu gut dargestellt, 
wenn man diese Einnahmen wie reguläre (Steuer-) Einnahmen behandeln würde24.

d. Konjunkturelle Einflüsse auf  die Verteilungssymmetrie

Die Kennzahlen der Verteilungssymmetrie unterliegen konjunkturellen Einflüssen. 
Insbesondere die Steuereinnahmen des Landes und der Kommunen hängen von der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab und schwanken daher stärker als die Ausga-
ben. Dies schlägt sich in der Differenz zwischen den Kommunalisierungsgraden der 
Einnahmen und Ausgaben ebenso nieder wie in den Deckungsquoten. Letztere stei-
gen in Aufschwungphasen (z.B. 2004-07) an, während sie in Rezessionsphasen (z.B. 
2008-10) zurückgehen (Abbildung 2, S. 39).

In Rheinland-Pfalz waren die Schwankungen der Deckungsquoten beim Land erheb-
lich stärker ausgeprägt als bei den Gemeinden. Folglich verbesserte sich die relative 
Position der Kommunen in schwachen und verschlechterte sich in guten Zeiten. Die-
ser Effekt kann überraschende Konsequenzen für die Verteilungssymmetrie haben.

Ein Beispiel liefert das Jahr 2007, in dem die Deckungsquote des Landes klar über 
derjenigen der Gemeinden lag. Gegenüber 2006 erhöhten sich die Einnahmen des 
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24 Verwendet man die erweiterten Finanzierungssalden relativ zu den bereinigten Ausgaben, so zeigen 
die darauf basierenden Deckungsquoten im Prinzip denselben Verlauf und mittleren Abstand wie die 
hier verwendeten Deckungsquoten des Landes bzw. der Gemeinden (Tabelle 4, S. 86).



Landes (8,3%) sehr viel stärker als seine Ausgaben (1,1%). Auch die Einnahmen der 
Kommunen stiegen deutlich an (5,5%), aber schwächer als beim Land und verbun-
den mit höheren Ausgabezuwächsen (3,4%). Beide Ebenen profitierten also von einer 
günstigen Steuerentwicklung, was sich im Vergleich zu 2006 in deutlich besseren De-
ckungsquoten manifestierte. Jedoch stieg der Kommunalisierungsgrad der Ausgaben 
gegenüber dem Kommunalisierungsgrad der Einnahmen an. Daran gemessen sehen 
die Werte des Jahres 2007 für die Kommunen auf den ersten Blick nachteilig aus.

Faktisch hat sich die Lage der Kommunen – ausgehend von einer relativ zum Land 
besseren Position – jedoch günstig entwickelt, die des Landes aber noch günstiger, so 
dass sich die relative Position der Kommunen verschlechtern, ihre absolute Position 
jedoch zugleich verbessern konnte. Kurzfristige Verschiebungen der rechnerischen 
Deckungsquoten bzw. Kommunalisierungsgrade sollten daher nicht überbewertet 
werden. Bei einer Überprüfung der Verteilungssymmetrie kommt es in erster Linie 
auf die konjunkturbereinigten Durchschnittswerte an (vgl. Scherf 2011, S. 58-61)25.

Im Übrigen deuten die relativ stärkeren Schwankungen der Deckungsquote des Lan
des darauf hin, dass der kommunale Finanzausgleich über den Stabilisierungsfonds 
eine antizyklische Wirkung entfaltet hat. Die stabilitätspolitisch vorteilhafte Versteti-
gung der Kommunalfinanzen im Konjunkturverlauf führt eben auch zu einer größe-
ren Konjunkturelastizität des Landeshaushalts.

3. Verteilungssymmetrie innerhalb der kommunalen Ebene

Die vorhandenen Daten liefern keine Anhaltspunkte für eine vertikale Symmetriestö-
rung zwischen Land und Gemeinden. Das schließt Spannungen innerhalb der kom-
munalen Ebene jedoch nicht aus. Sie können sich zwischen den kommunalen Gebiets
körperschaftsgruppen der kreisfreien Städte und der Gesamtkreise einstellen. Auch 
innerhalb der Gesamtkreise können Ungleichmäßigkeiten zwischen den Zentralkrei-
sen und ihren Gemeinden zustande kommen.

Wenn der Finanzausgleich insgesamt eine hinreichende Finanzausstattung der kom
munalen Ebene sichert, ist die Gefahr erheblicher Verzerrungen innerhalb der „kom
munalen Familie“ aufgrund der Gestaltung des rheinland-pfälzischen Systems rela-
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25 Auf eine Modellrechnung anhand gleitender Durchschnittswerte wird an dieser Stelle verzichtet. Sie 
kann zeigen, inwieweit sich Schwankungen der Deckungsquoten über den Finanzausgleich dämpfen 
lassen, ändert aber nichts an der im Gutachten ohnehin mittelfristig orientierten Symmetrieanalyse.



tiv gering. Das für alle kommunalen Gebietskörperschaften einheitliche Verteilungs-
verfahren sorgt tendenziell für eine Gleichbehandlung von Gesamtkreisen und kreis-
freien Städten. Innerhalb der Gesamtkreise lassen sich konkurrierende Deckungsan-
sprüche der Zentralkreise und Gemeinden mittels der Kreisumlage ausbalancieren.

a. Maßzahlen der interkommunalen Einnahmenverteilung

Zwischen Land und kommunaler Ebene lassen sich Kommunalisierungsgrade bzw. 
angepasste Deckungsquoten als Maßzahlen der Verteilungssymmetrie einsetzen. Ein 
analoges Vorgehen auf der interkommunalen Ebene ist jedoch mit Schwierigkeiten 
verbunden. Während die Nettotransfers der Gemeinden als Nettozahlungen des Lan
des angesehen und entsprechend verrechnet werden können, sind die von einzelnen 
kommunalen Gebietskörperschaftsgruppen empfangenen Nettotransfers untereinan
der nicht klar zuzuordnen.

Dies gilt vor allem für den kreisangehörigen Raum mit seinen finanziellen Verflech-
tungen zwischen den Zentralkreisen und ihren Gemeinden. Man kann nicht einfach 
die Kreisumlage als Maß dafür heranziehen, in welchem Umfang die Zentralkreise 
netto Mittel von ihren Gemeinden erhalten, weil umgekehrt erhebliche Mittel von 
den Zentralkreisen an ihre Gemeinden zurückfließen26. Da keine Angaben über die 
Nettotransfers der kreisangehörigen Gemeinden an die Zentralkreise zur Verfügung 
stehen, muss zur Analyse der interkommunalen Verteilungssymmetrie ein etwas ver
einfachtes Verfahren angewandt werden.

Aus diesem Grund wird die Einnahmenverteilung anhand der unmittelbaren Einnah
men der kommunalen Gebietskörperschaften zuzüglich der netto erhaltenen Trans-
fers gemessen. Diese Summe zeigt, welche eigenen und zugeflossenen Mittel einer 
Gebietskörperschaft zur Verfügung stehen, um ihre unmittelbaren Ausgaben zu be-
streiten. Die Einnahme- und Ausgabegrößen werden zudem bereinigt durch (1) Ab-
zug der Gebühren und Entgelte von beiden Seiten und (2) Abzug der Veräußerungs-
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26 Die Daten für die rheinland-pfälzischen Landkreise deuten darauf hin, dass innerhalb der Gesamt-
kreise vielfältige Finanzströme bestehen, deren Volumen und Nettoeffekte in der Kreisumlage nicht 
zum Ausdruck kommen. Die Gesamtkreise erhielten im Beobachtungszeitraum 2002-2012 Nettotrans-
fers in Höhe von 19,4 Mrd. Euro. Dahinter standen 43,7 Mrd. Euro an erhaltenen und 24,4 Mrd. Euro 
an geleisteten Zahlungen einschließlich kreisinterner Ströme. Relativ zu den erhaltenen erreichten die 
geleisteten Zahlungen damit 56%. Bei den kreisfreien Städten lag der entsprechende Wert nur bei 12%. 
Die Bruttogrößen dokumentieren die herausragende Rolle der kreisinternen Zahlungsverflechtungen.



erlöse von den Einnahmen. Dies entspricht der Vorgehensweise für die kommunale 
Ebene insgesamt im Vergleich zum Land (vgl. das Berechnungsschema auf S. 28).

Die daraus resultierenden Deckungsquoten erlauben einen interkommunalen Sym-
metrievergleich. Sie lassen sich bekanntlich mit erweiterten relativen Finanzierungs-
salden verbinden27.

! (17)! EFS  =  FS – VE  =  (UE + Z – G – VE) – (UA – G)

! ! d  =  (UE + Z – G – VE)/(UA – G)  =  1 + EFS/(UA – G)

Die Deckungsquoten zeigen an, über welches finanzielle Potential die kommunalen 
Gebietskörperschaften im Vergleich zueinander verfügen, um Leistungen zu erbrin-
gen, die im Allgemeinen aus eigenen oder zugewiesenen Steuermitteln finanziert 
werden sollen. Sie werden im Folgenden herangezogen, um die relative Finanzlage 
der kommunalen Gebietskörperschaftsgruppen zu überprüfen. Dabei geht es in ers-
ter Linie um die kreisinterne Verteilung zwischen den Zentralkreisen und ihren Ge-
meinden, die für den Durchschnitt der Kreise und für ausgewählte Einzelfälle analy-
siert wird. Ergänzend wird auf die relative Position von kreisfreien Städten und Ge-
samtkreisen eingegangen.

b. Kommunaler und kreisinterner Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich hat die Aufgabe, innerhalb der kommunalen Ebene 
für faire Finanzkraftrelationen zu sorgen. Dies bezieht sich einerseits auf das Verhält
nis zwischen kreisfreien Städte und Gesamtkreisen, die bei vergleichbaren Finanzbe-
darfs- und Steuerkraftmesszahlen annähernd gleich hohe Finanzzuweisungen erhal-
ten sollten. Andererseits soll innerhalb der Gesamtkreise eine aufgabengerechte Aus-
stattung der zentralen und dezentralen Ebene sowie eine Annäherung der Finanzaus
stattung zwischen „armen“ und „reichen“ Kreisgemeinden erfolgen.

Um die Aufgaben im kreisangehörigen Raum erfüllen zu können, bedarf es einer ab-
gestimmten Kombination des kommunalen Finanzausgleichs mit dem internen Aus-
gleich zwischen Zentralkreis und Kreisgemeinden. Die generelle Funktionsweise die-
ses Zusammenwirken lässt sich folgendermaßen skizzieren:
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27 Die Differenz zwischen unmittelbaren Einnahmen (UE) zuzüglich Nettotransfers (Z) auf der einen 
und unmittelbaren Ausgaben (UA) auf der anderen Seite entspricht dem einfachen Finanzierungssal-
do (FS). Der Abzug der Gebühren und Entgelte von den Einnahmen und Ausgaben verändert diesen 
Saldo nicht. Der Abzug der Veräußerungserlöse (VE) von den Einnahmen führt dann zum erweiterten 
Finanzierungssaldo (EFS).



—! Der Zentralkreis verfügt über keine nennenswerten Steuereinnahmen. Er ist zur 
Finanzierung seiner Ausgaben auf Finanzzuweisungen des Landes und der kreis
angehörigen Gemeinden angewiesen. Vom Land erhält der Zentralkreis einen 
Teil der Schlüsselzuweisungen und von den Gemeinden die Kreisumlage.

—! Die kreisangehörigen Gemeinden verfügen über die Kommunalsteuern und er-
halten ihrerseits einen Teil der Schlüsselzuweisungen, die an den kreisangehöri-
gen Raum fliessen. Zusammengerechnet ergeben sich daraus die Umlagegrund-
lagen, auf die der Zentralkreis zurückgreifen kann.

—! Der Zentralkreis und seine Gemeinden teilen sich die öffentlichen Aufgaben und 
Ausgaben im Kreisgebiet. Der Zentralisierungsgrad der Ausgaben ist ein Maß 
für den Anteil, den der Zentralkreis an den im Gesamtkreis verfügbaren Steuern 
und Finanzzuweisungen haben sollte.

—! Nach Abzug der bereits vom Land erhaltenen Finanzzuweisungen ergibt sich 
aus den Solleinnahmen der Umlagebedarf und somit der Kreisumlagesatz, der 
dem Zentralkreis einen angemessenen Einnahmeanteil verschafft. Seine Höhe 
variiert mit der kreisinternen Aufgabenteilung.

Die Kreisumlage hat die Aufgabe, die Finanzkraft zwischen zentraler und dezentra-
ler Kreisebene aufgabengerecht zu verteilen. Da die Umlage eine proportionale Ab-
gabe auf die Finanzkraft der Gemeinden inklusive ihrer Schlüsselzuweisungen dar-
stellt, verändert sie die Finanzkraftrelationen zwischen den Gemeinden nicht.

Infolgedessen muss das Land die angestrebten Ausgleichseffekte zwischen den Ge-
meinden im Vorfeld über die Schlüsselzuweisungen sicherstellen. Dabei entsteht ein 
Konflikt zwischen dem Nivellierungsziel und der Höhe der Kreisumlage. Je mehr 
Schlüsselzuweisungen an den Gesamtkreis im ersten Schritt an die Gemeinden flies-
sen, um so stärker muss der Zentralkreis anschließend über die Kreisumlage die Mit-
tel an sich ziehen, die er gemäß seinem Ausgabenanteil beanspruchen kann.

Die Frage, ob die interkommunale Einnahmenverteilung zwischen den Zentralkrei-
sen und ihren Gemeinden insgesamt ausgewogen ist, richtet sich demzufolge weni-
ger an das Land als an die Entscheidungsträger auf der kommunalen Ebene. Sofern 
die Gesamtkreise vom Land angemessen versorgt werden, ist die Verteilung der Mit-
tel innerhalb der Gesamtkreise allein eine kommunale Aufgabe.
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Die empirische Analyse hat zu klären, inwieweit das Land seinen Anteil beigesteuert 
und die Gesamtkreise hiernach ihre internen Probleme sachgerecht gelöst haben. Bei 
der Überprüfung der vertikalen Einnahmenverteilung konnte festgestellt werden, 
dass die kommunale Ebene relativ zum Land jedenfalls nicht benachteiligt war. Da-
raus folgt zugleich, dass innerhalb der kommunalen Ebene keine Diskriminierung 
der Gesamtkreise existieren kann, solange diese nicht schlechter gestellt sind als die 
kreisfreien Städte. Eventuelle Verzerrungen innerhalb der Gesamtkreise bedürfen un-
ter diesen beiden Voraussetzungen keiner Intervention des Landes.

c. Verteilung zwischen kreisfreien Städten und Gesamtkreisen

Die Angaben zum Vergleich zwischen kreisfreien Städten und Gesamtkreisen finden 
sich in den Tabellen 6 bis 8 (S. 88-90). Abbildung 5 zeigt die Entwicklung der relevan
ten Einnahmen und Ausgaben28. Im Übrigen entsprechen die Einnahmen und Aus-
gaben der einbezogenen Gebietskörperschaften zusammen nicht den Werten für die 
kommunale Ebene in den Tabellen 1 und 2. Letztere enthalten neben den kreisfreien 
Städten und Gesamtkreisen auch die kommunalen Zweckverbände und den Bezirks
verband Rheinland-Pfalz.

Die Ausgaben der kreisfreien Städte und der Gesamtkreise sind im Beobachtungs-
zeitraum kontinuierlich angestiegen. Nahezu parallel verlief die Entwicklung der um 
Gebühren und Entgelte verminderten Ausgaben. Stärkere Diskrepanzen bestehen bei 
den unmittelbaren Einnahmen und den um die Nettotransfers erweiterten Einnah-
men abzüglich der Gebühren, Entgelte und Veräußerungserlöse. Während die Gebüh
ren, Entgelte und Veräußerungserlöse bei den kreisfreien Städten und Gesamtkreisen 
relativ gleichbedeutend sind, spielen die Nettotransfers bei den Gesamtkreisen eine 
erkennbar wichtigere Rolle. Bezogen auf die erweiterten unmittelbaren Einnahmen 
liegt ihr Anteil dort bei 36,1% gegenüber 27,9% für die kreisfreien Städte, jeweils im 
Durchschnitt der Jahre 2002 bis 2012.

Die Berechnung der Deckungsquoten bestätigt den früheren Befund, dass die finan-
zielle Situation der kreisfreien Städte deutlich prekärer war als die der Gesamtkreise 
(Scherf 2011, S. 67). Abbildung 6 zeigt die Deckungsquoten der verschiedenen Grup-
pen sowie den daraus abgeleiteten theoretischen Umschichtungsbedarf zugunsten 
der kreisfreien Städte.

48

28 Zu achten ist bei einem ersten „optischen Vergleich“ auf die unterschiedliche Skalierung der Achsen.



Abbildung 5:  Finanzen der kreisfreien Städte und Gesamtkreise

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

M
io

. E
ur

o

 Unmittelbare Ausgaben   Ausgaben Kreisfreie Städte

 Unmittelbare Einnahmen   Einnahmen Kreisfreie Städte

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

M
io

. E
ur

o

 Unmittelbare Ausgaben   Gesamtkreisausgaben

 Unmittelbare Einnahmen   Gesamtkreiseinnahmen 

Während die kreisfreien Städte im Durchschnitt der Jahre 2002 bis 2012 nur eine De-
ckungsquote von 85,5% und damit 4,5 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt 
beider Gruppen erreichten, lag die Deckungsquote der Gesamtkreise bei 92,0% und 
damit 2 Prozentpunkte über dem Mittelwert. Ein Ausgleich der Deckungsquoten auf 
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dem mittleren Niveau hätte eine Verlagerung der Einnahmen in Richtung der kreis-
freien Städte in Höhe von insgesamt 1.073 Mio. Euro bzw. 2,2% der Gesamtkreisein-
nahmen erfordert. Auch relativ zum Land erreichten die kreisfreien Städte geringere 
Deckungsquoten. Eine relative Gleichstellung würde immer noch 769 Mio. Euro bzw. 
0,7% der Landeseinnahmen erfordern.

Abbildung 6:  Kreisfreie Städte und Gesamtkreise im Vergleich
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Aus diesem Befund lässt sich schließen, dass der insgesamt eher kommunalfreundli-
che Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz bezüglich der interkommunalen Verteilung 
in der Vergangenheit nicht optimal proportioniert war. Allerdings waren nicht die 
Landkreise benachteiligt, sondern tendenziell die kreisfreien Städte.

Ursächlich hierfür könnte eine zu schwache Dotierung der zentralörtlichen Funktio-
nen der kreisfreien Städte sein. In Rheinland-Pfalz ist der Pro-Kopf-Bedarf einer zen-
tralörtlichen Kommune nicht mit der Einwohnerzahl verknüpft, sondern hängt von 
der Größe des Verflechtungsbereichs ab (Büttner u.a. 2012, S. 149). Pro Einwohner 
liegt der Leistungsansatz für zentrale Orte in kreisfreien Städten nahe bei dem der 
übrigen Gemeinden (Büttner u.a. 2012, Abb. 2.12, S. 151). Da der Zentrale-Orte-An-
satz durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs ab 2014 deutlich zuguns-
ten der Oberzentren erhöht wurde (Meffert/Müller 2014, S. 93), dürfte sich das Prob-
lem in Zukunft erheblich entschärfen (vgl. Kapitel D.6).

Einen zweiten Ansatzpunkt liefern besondere Ausgabebelastungen. Die kreisfreien 
Städte haben relativ zu den Landkreisen deutlich höhere Sozialausgaben pro Einwoh
ner. Dies wurde durch den Ansatz für Soziallasten, der als Spitzenausgleich konstru-
iert war, möglicherweise nicht hinreichend aufgefangen. Die Reform des kommuna-
len Finanzausgleichs ab 2014 dürfte auch in dieser Hinsicht eine deutliche Verbesse-
rung für die kreisfreien Städte bedeuten, denn sie profitieren (ebenso wie die Zentral
kreise) von den neuen Schlüsselzuweisungen C zur Berücksichtigung der Soziallas-
ten (Meffert/Müller 2014, S. 95).

d. Verteilung zwischen Zentralkreisen und Kreisgemeinden

Der nun folgende Vergleich zwischen den Zentralkreisen und ihren Gemeinden ba-
siert auf den Tabellen 9 bis 11 (S. 91-93). Dort werden die Einnahmen und Ausgaben 
der Gesamtkreise auf die zentrale und dezentrale Kreisebene zerlegt. Da kreisinterne 
Transferdaten nicht zur Verfügung stehen, werden jeweils die gesamten Nettotrans-
fers verrechnet, die den kreisinternen Nettotransfersaldo ebenso umfassen wie den 
Nettotransfersaldo gegenüber dem Land.

Betrachtet man die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im kreisangehörigen 
Raum, dann fallen die Zentralkreise sofort durch den äußerst geringen Anteil ihrer 
unmittelbaren Einnahmen auf. Die Nettotransfers vom Land und von den Kreisge-
meinden machen im Beobachtungszeitraum 85,6% der Zentralkreiseinnahmen aus.
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Abbildung 7:  Finanzen der Zentralkreise und Kreisgemeinden
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Direkt zu erkennen ist auch der besonders kräftige Anstieg der Zentralkreisausgaben 
und -einnahmen im Vergleich zu den Werten für die Kreisgemeinden. Abbildung 8 
zeigt dazu passend die Zentralisierungsgrade der Ausgaben und Einnahmen sowie 
die Deckungsquoten der Zentralkreise und Gemeinden. Offenbar hat innerhalb der 
Gesamtkreise eine klare Zentralisierung der Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen 
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stattgefunden, die schwergewichtig auf die steigenden Sozialausgaben zurückgeht. 
Die Zentralkreiseinnahmen und -ausgaben entwickelten sich dabei jedoch parallel. 
Die Zentralisierungsgrade lagen im Durchschnitt des Untersuchungszeitraums nur 
um 0,4 Prozentpunkte auseinander.

Abbildung 8:  Zentralisierungsgrade und Deckungsquoten
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Das ziemlich ausgewogene Einnahmen- und Ausgabenwachstum hat sich in einem 
relativ moderaten Abstand der Deckungsquoten niedergeschlagen. Während die De-
ckungsquote der Zentralkreise um 0,8 Prozentpunkte über dem Gesamtkreisdurch-
schnitt lag, verzeichneten die kreisangehörigen Gemeinden ein Defizit von 0,6 Pro-
zentpunkten. Damit schnitten die Zentralkreise etwas besser ab als ihre Gemeinden. 
Zudem unterlagen ihre Deckungsquoten geringeren Schwankungen. Ein spezifisches 
Finanzproblem der Zentralkreise ist aus den Daten nicht ersichtlich.

Im früheren Gutachten zur Verteilungssymmetrie (Scherf 2011, S. 64-67) wurde die 
kreisinterne ebenso wie die kommunale Einnahmesituation insgesamt anhand des 
Indikators „Bereinigte Ausgaben minus Gebühren minus Veräußerungserlöse“ ge-
messen, wobei die Nettotransfers an die Gemeinden auf der Landesseite abgezogen 
wurden. Diese Vorgehensweise führte im Vergleich zwischen Land und Kommunen 
zu aussagefähigen Ergebnissen. Innerhalb der Gesamtkreise ergaben sich jedoch in-
folge fehlender Angaben zu den Nettotransfers teils überzeichnete Finanzrelationen 
und Schlussfolgerungen. Die Aussage, dass die Zentralkreise gegenüber ihren Ge-
meinden benachteiligt waren, ist nach der neuerlichen Überprüfung mit der verbes-
serten Methode nicht aufrechtzuerhalten. Der kommunale wie der kreisinterne Fi-
nanzausgleich funktionieren in den Gesamtkreisen offenbar besser als es die seiner-
zeit verwendeten Daten anzeigten.

Wie Abbildung 9 zeigt, ist der Korrekturbedarf in dieser Hinsicht dementsprechend 
gering. Im Gesamtzeitraum hätten die Zentralkreise ihren Gemeinden gerade einmal 
142 Mio. Euro erstatten müssen, um im Durchschnitt der Gesamtkreise einen rechne-
risch perfekten internen Ausgleich zu realisieren. Hierzu hätte das Aufkommen der 
Kreisumlage um 1,5% bzw. die Umlagequote (Kreisumlage relativ zu den Gemeinde-
einnahmen) im Durchschnitt um 0,5 Prozentpunkte gesenkt werden müssen.

Der durch die Datenlage nahe gelegte Verzicht auf die Verrechnung von Nettotrans-
fers zwischen Gemeinden und Zentralkreis führt allerdings zu einer etwas limitierten 
Aussagefähigkeit der angestellten Symmetrierechnung.

—! Nettotransfers der Kreisgemeinden an die Zentralkreise würden sich bei den Ge
meinden in entsprechend erweiterten unmittelbaren Ausgaben niederschlagen.

—! Parallel würden ihre erweiterten unmittelbaren Einnahmen steigen, welche die 
Nettotransfers vor Abführung der Mittel an die Zentralkreise enthalten müssten.
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Abbildung 9:  Symmetrieausgleich innerhalb der Gesamtkreise
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Insgesamt änderte sich der Saldo von Gemeindeeinnahmen und -ausgaben hierdurch 
nicht, aber er würde sich auf höhere Gemeindeausgaben beziehen und somit relativ 
kleiner werden. Im Gegenzug würde die mit dem erweiterten Finanzierungssaldo 
verbundene Deckungsquote der Gemeinden ansteigen und sich gegenüber der kon-
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stanten Deckungsquote der Zentralkreise verbessern. Auch die durchschnittliche De-
ckungsquote würde sich rechnerisch erhöhen29.

Im Ergebnis würden sich dadurch die Soll-Einnahmen der Zentralkreise vergrößern 
und die Differenz zwischen Ist- und Soll-Einnahmen verkleinern. War dieser Unter-
schied – wie oben ermittelt – ohne genaue Verrechnung der internen Nettotransfers 
positiv, kann er sich nun ins Negative kehren. Mit anderen Worten: Der (kleine) Net-
tovorteil, den die Zentralkreise zu haben scheinen, könnte sich bei genauer Betrach-
tung als (geringer) Nettonachteil erweisen. Um diesen Effekt abzuschätzen, wurde 
eine Modellrechnung unter der Annahme durchgeführt, dass die Kreisumlage als 
Nettotransfer der Gemeinden an die Zentralkreise angesehen werden kann. Da keine 
entgegen gerichteten Rückflüsse an die Gemeinden einkalkuliert werden, übertreibt 
diese Variante den Einfluss der internen Finanzströme auf die Verteilungssymmetrie.

Tabelle 12 (S. 94) enthält die Simulationsdaten. Die Kreisumlage wird als Erhöhung 
der Gemeinde- und Gesamteinnahmen und -ausgaben verrechnet. Daraus resultieren 
veränderte Zentralisierungsgrade der Einnahmen und Ausgaben. Die Solleinnahmen 
der Zentralkreise entsprechen dem Zentralisierungsgrad der Ausgaben multipliziert 
mit den Gesamteinnahmen. Daraus folgt nach Abzug der tatsächlichen Zentralkreis
einnahmen der rechnerische Symmetrieausgleich.

Im Ergebnis trat tatsächlich eine Umkehrung der relativen Finanzkraftpositionen ein. 
Die Zentralkreise hätten nun zum Symmetrieausgleich insgesamt Mehreinnahmen 
im Umfang von 121 Mio. Euro erhalten müssen, was über eine Erhöhung des Kreis-
umlageaufkommens um 1,3% zu bewerkstelligen gewesen wäre. Dieser Befund gibt 
sicher keinen Anlass, das zentrale Ergebnis der Analyse in Frage zu stellen. Die Da-
ten signalisieren in der einen wie in der anderen Variante keine gravierende Symme-
triestörung, so dass die kreisinterne Verteilung insgesamt ausgewogen erscheint.

Somit bleibt festzuhalten, dass der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz 
zu einer „angemessenen“ Finanzausstattung der kommunalen Ebene im Allgemei-
nen und der Landkreise im Besonderen geführt hat. Allerdings ergibt sich bei der in-
terkommunalen Verteilung insofern ein zwiespältiges Bild als die kreisfreien Städte 
gegenüber den Gesamtkreisen und sogar gegenüber dem Land benachteiligt wirken. 

56

29 Die Summe aus unmittelbaren Einnahmen und Nettotransfers ändert sich gegenüber dem ursprüng
lichen Modell nicht. Insofern treten auch hier keine Doppelzählungen auf. Die Kreisumlage wird aus 
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Dies signalisiert einen Korrekturbedarf bei der horizontalen Verteilung der insgesamt 
ausreichenden Finanzzuweisungen des Landes an die Kommunen, dem aber mit der 
KFA-Reform 2014 bereits Rechnung getragen wurde.

e. Interkommunale Verteilung in einzelnen Landkreisen

Innerhalb der Gesamtkreise sind die im Durchschnitt erkennbaren Verzerrungen un-
bedeutend und relativ leicht zu beheben. Allerdings muss das nicht in allen Land-
kreisen gleichermaßen gut gelingen. Im Weiteren wird daher für die Landkreise Süd-
liche Weinstraße und Neuwied sowie den Eifelkreis Bitburg-Prüm eine spezielle Prü-
fung der kreisinternen Verteilungssymmetrie vorgenommen.

Landkreis Südliche Weinstraße

Die Angaben zum Landkreis Südliche Weinstraße finden sich in den Tabellen 13 bis 
16 (S. 95-98). Bei der Durchsicht fiel auf, dass die Werte für das Jahr 2009 nicht plau-
sibel erscheinen. Die Kreisgemeinden verzeichnen gegenüber dem Vorjahr 2008 einen 
exorbitanten Ausgaben- und Einnahmenanstieg. Parallel brechen die Einnahmen des 
Zentralkreises massiv ein. Per Saldo führt dies zu enormen Ausschlägen der Zentra-
lisierungsgrade von Einnahmen und Ausgaben und der Deckungsquote des Zentral-
kreises nach unten, während die Deckungsquote der Kreisgemeinden deutlich steigt.

Abbildung 10:  Verteilung im Landkreis Südliche Weinstraße
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Eine Überprüfung seitens des Statistischen Landesamtes fand keine Datenfehler, wo-
bei die Daten selbst vom Landkreis gemeldet wurden. Allerdings hat der Landkreis 
Südliche Weinstraße ab 2009 das Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt. Ver-
schiebungen in den Zeitreihen sind gegebenenfalls auf die Umstellung zurückzufüh-
ren. Angesichts der unklaren Datenlage und der erheblichen Verzerrungen, die da-
raus resultieren können, erscheint es am besten, das Jahr 2009 bei der Berechnung der 
Indikatoren wegzulassen.

Die Verhältnisse im Landkreis Südliche Weinstraße unterscheiden sich nicht systema-
tisch von denen der rheinland-pfälzischen Landkreise insgesamt. Abbildung 10 zeigt, 
dass die Zentralisierungsgrade der Ausgaben und Einnahmen im Zeitablauf deutlich 
gestiegen sind. Im Mittel lag der Einnahmenanteil des Zentralkreises mit 44,8% leicht 
über dem Ausgabenanteil von 44,1%, so dass der Zentralkreis eine etwas höhere De-
ckungsquote von 93,4% gegenüber 91% für die Kreisgemeinden realisieren konnte.

Der rechnerische Symmetrieausgleich beträgt 9,4 Mio. Euro zugunsten der Kreisge-
meinden, wenn man das Jahr 2009 nicht berücksichtigt. Die Kontrollrechnung mit 
Verbuchung der Kreisumlage als interkommunaler Nettotransfers ergab eine nahezu 
perfekte Verteilungssymmetrie (Tabelle 16, S. 98). Im Beobachtungszeitraum ohne 
2009 hatten die Kreisgemeinden demnach nur einen minimalen Ausgleichsbedarf 
von 1,5 Mio. Euro. Angesichts der geringen Abstände, der unsicheren Datenlage im 
Landkreis und der methodisch zwangsläufig vereinfachten Kalkulation kreisinterner 
Finanzströme lässt sich daraus gewiss kein Umschichtungsbedarf zwischen Zentral-
kreis und Gemeinden ableiten.

Landkreis Neuwied

Die Tabellen 17 bis 20 (S. 99-102) enthalten die Daten zum Landkreis Neuwied. Dort 
war der Zentralisierungsgrad im Landesvergleich leicht unterdurchschnittlich, aller-
dings mit klar steigender Tendenz. Die Entwicklung der Einnahmen konnte mit der 
Entwicklung der Ausgaben des Zentralkreises nicht ganz Schritt halten. Infolgedes-
sen lag der Zentralisierungsgrad der Einnahmen mit im Durchschnitt 40,1% im Be-
obachtungszeitraum um 1,4 Prozentpunkte unter dem Zentralisierungsgrad der Aus
gaben. Entsprechend lag die Deckungsquote des Zentralkreises Neuwied mit 89,9% 
deutliche 3,1 Prozentpunkte unter dem Gesamtkreisniveau von 93,1%, während die 
Kreisgemeinden mit 95,3% das Gesamtkreisniveau um 2,2 Prozentpunkte übertrafen.
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Abbildung 11:  Verteilung im Landkreis Neuwied
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Der rechnerische Symmetrieausgleich hätte eine Umschichtung der Gesamtkreisein-
nahmen in Höhe von 47 Mio. Euro zugunsten des Zentralkreises erfordert. Das Auf-
kommen der Kreisumlage hätte dazu um 7,6% erhöht werden müssen. Die Kontroll-
rechnung mit simulierten internen Nettotransfers bestätigte diesen Befund. Der Kor-
rekturbedarf wäre mit 60,9 Mio. Euro bzw. 9,8% des Kreisumlageaufkommens noch 
etwas höher ausgefallen.

Im Landkreis Neuwied ist es im Zeitraum 2002 bis 2012 nicht gelungen, den kreisin-
ternen Ausgleich sachgerecht umzusetzen. Dies hätte den Landkreis keineswegs vor 
besondere Herausforderungen gestellt, denn die Deckungsquote des Gesamtkreises 
lag im Mittel um 1,1 Prozentpunkte über dem Durchschnittswert der rheinland-pfäl-
zischen Landkreise. Unabhängig davon sei an dieser Stelle noch einmal betont, dass 
die Herstellung der kreisinternen Verteilungssymmetrie keine Aufgabe des Landes 
ist, sondern in den Landkreisen aus eigener Kraft bewältigt werden muss.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm, dessen Daten in den Tabellen 21 bis 24 (S. 103-106) ent-
halten sind, zeigt ein anderes Bild. Hier ist die Verteilung klar zugunsten der zentra-
len Kreisebene verschoben. Der Zentralisierungsgrad der Einnahmen übertrifft mit 

59



durchschnittlich 46,8% den Zentralisierungsgrad der Ausgaben um 1,8 Prozentpunk
te. Passend dazu lag die Deckungsquote des Zentralkreises mit 96,0% um 3,6 Prozent
punkte über dem Gesamtkreiswert von 92,3%, während die Gemeinden mit 89,3% um 
3 Prozentpunkte darunter lagen.

Abbildung 12:  Verteilung im Eifelkreis Bitburg-Prüm
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Zur Herstellung kreisinterner Verteilungssymmetrie hätte der Zentralkreis im Ge-
samtzeitraum auf 28,3 Mio. Euro zugunsten der Gemeinden verzichten und das Auf-
kommen der Kreisumlage um 9,5% senken müssen. Nach der Kontrollrechnung mit 
Simulation kreisinterner Nettotransfers war das Ausmaß der Symmetriestörung mit 
19,9 Mio. Euro bzw. 6,7% des Kreisumlagevolumens etwas kleiner. Auch diese durch
aus deutliche Symmetriekorrektur wäre kreisintern relativ leicht zu bewerkstelligen 
gewesen, denn der Gesamtkreis war finanziell relativ zu seinen Ausgaben etwas bes-
ser ausgestattet als der Durchschnitt der Landkreise in Rheinland-Pfalz. Gemessen 
an der Deckungsquote lag sein Vorsprung bei 0,4 Prozentpunkten.

Damit lässt sich insgesamt feststellen, dass die kreisinterne Verteilung in keinem der 
gesondert betrachteten Landkreise fundamental gestört war. Im Einzelfall konnte ein 
gewisser Korrekturbedarf erkannt werden, der über die Kreisumlage relativ einfach 
zu beheben gewesen wäre. Die davon betroffenen Landkreise Neuwied und Bitburg-
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Prüm zeigten im Vergleich zum Landesdurchschnitt auch keine besonderen Finanz-
probleme, die eine externe Hilfe erfordert hätten.

f. Aktuelle Daten zur interkommunalen Verteilung

Für die kommunalen Gebietskörperschaften (aber nicht für das Land) standen neben 
den bislang verwendeten Daten aktuellere Angaben aus der Kassenstatistik für die 
Jahre 2010 bis 2014 zur Verfügung. Sie wurden zusätzlich ausgewertet, um die Ent-
wicklung der Kommunalfinanzen möglichst zeitnah abzubilden.

Abbildung 13:  Deckungsquoten nach Kassenstatistik
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Die Tabellen 25 bis 27 (S. 107-109) enthalten die aus der Kassenstatistik gewonnenen 
Informationen über die jeweils relevanten Einnahmen, Ausgaben und Deckungsquo-
ten der kommunalen Gebietskörperschaften. Die Deckungsquoten in Abbildung 13 
entsprechen dem bisherigen Muster. Die kreisfreien Städte liegen deutlich unter dem 
Durchschnitt der Kommunen, die Gesamtkreise entsprechend darüber. In den Ge-
samtkreisen waren die Deckungsquoten relativ ausgewogen. Nur im Jahr 2014 konn-
ten die Zentralkreise ihre Position gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden klar 
verbessern, was aufgrund der Ungenauigkeiten der Kassenstatistik jedoch nicht über
bewertet werden sollte. Es bleibt offen, ob sich hier eine neue Asymmetrie andeutet.
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Das Ausmaß der Abweichungen von einer rechnerisch perfekten interkommunalen 
Verteilungssymmetrie wurde ebenfalls in der gewohnten Weise ermittelt30. Die Ge-
samtkreise hätten danach zwischen 2010 und 2014 rund 323 Mio. Euro bzw. 1,1% ih-
rer Einnahmen an die kreisfreien Städte abtreten müssen. Auch die Zentralkreise hät-
ten etwa 130 Mio. Euro bzw. 1,0% ihrer Einnahmen den Kreisgemeinden überlassen 
müssen, allerdings allein aufgrund des letzten Jahres 2014.

4. Finanzierungspotentiale der Kommunen

Aus der im Großen und Ganzen zufrieden stellenden Verteilungssymmetrie lässt sich 
noch nicht auf eine gesicherte kommunale und kreisinterne Finanzlage in Rheinland-
Pfalz schließen. Die mit gewissen Abstrichen existente relative Gleichmäßigkeit der 
Finanzausstattung bedeutet in der Praxis eben nur eine für alle Gebietskörperschaf-
ten gleichermaßen angespannte Situation, in der die Ausgaben durch reguläre (Steu-
er-) Einnahmen nicht gedeckt werden. Somit bleiben alle Ebenen weiterhin aufgefor-
dert, ihre vorhandenen Spar- und Finanzierungspotentiale zu erschließen.

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat von den Kommunen zur Lösung der 
kommunalen Finanzkrise eine größtmögliche Anspannung der eigenen Kräfte gefor-
dert (VGN N3/11, S.33). Hierzu gehört aus ökonomischer Sicht in erster Linie eine 
umfassende Aufgaben- und Ausgabenkritik. Auch der Staat muss bei der Haushalts-
führung das Mögliche vom Wünschbaren unterscheiden. Dabei hat die Politik stets 
abzuwägen zwischen dem konkreten Nutzen der Staatstätigkeit und den zur Finan-
zierung der Leistungen erforderlichen Einkommensverzichten der Bürger.

Die Bereitstellung der Leistungen, die per Saldo als nützlich angesehen werden, kann 
von den zuständigen staatlichen Stellen mehr oder weniger kostengünstig erfolgen. 
Eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, die unnötige Ausgaben weit-
gehend vermeidet, liegt im Interesse der Bürger und Steuerzahler. Die Potentiale zur 
Erhöhung der Effizienz der staatlichen Aufgabenerfüllung dürften noch keineswegs 
ausgeschöpft sein.

Erst nach der Erfüllung dieses Kriteriums sollte man über die Finanzierungspotentia-
le nachdenken, die im öffentlichen Haushalt eventuell noch bestehen. Eine Konsoli-
dierung des Haushalts zulasten der Bürger ist im Vergleich zur Effizienzsteigerung 
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prinzipiell die schlechtere Lösung. Sie steht im Übrigen den Kommunen eher offen 
als dem Land, da die Gemeinden bei den quantitativ gewichtigen Realsteuern über 
ein Hebesatzrecht verfügen, das auf der Landesebene weitgehend fehlt. In dieser Hin
sicht besteht also eine Asymmetrie in der Finanzausstattung zugunsten der Kommu-
nen, die ihre eigenen Steuerquellen gegebenenfalls stärker anspannen können.

Eine „angemessene“ Ausschöpfung der Steuerquellen ist völlig zu Recht ein Aspekt, 
der in die Analyse der Verteilungssymmetrie einfliessen muss. Keine Gebietskörper-
schaft sollte von anderen Finanzzuweisungen verlangen dürfen, solange sie die eige-
nen Möglichkeiten nicht nutzt. Im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt man 
aus diesem Grund nur die Realsteuerkraft, aber nicht das tatsächliche Realsteuerauf-
kommen. Letzteres variiert mit den selbst gewählten Hebesätzen, während erstere zu 
Nivellierungshebesätzen gemessen wird, die für alle Gemeinden gleich sind.

In der empirischen Analyse der Verteilungssymmetrie blieben die Finanzierungspo-
tentiale bislang unberücksichtigt. Operiert wurde mit den tatsächlichen Einnahmen 
und Ausgaben, also unter der vereinfachenden Annahme, dass Land und Kommu-
nen ihre Einnahmenspielräume gleichmäßig nutzen. Falls eine Ebene ihre Spielräu-
me jedoch stärker nutzt als die andere, wird die Symmetriebetrachtung gestört. Wer 
sich eigene Mehreinnahmen verschafft, erhöht dadurch bei unveränderten Ausgaben 
seine Deckungsquote und verbessert seine relative Position im Symmetrievergleich. 
Das kann dazu führen, dass sich die eigene Anstrengung am Ende nur begrenzt aus-
zahlt, weil die Gegenseite, die ihr Potential nicht gleichermaßen nutzt, relativ ärmer 
gerechnet wird und einen Symmetrieausgleich verlangen kann.

Vor diesem Hintergrund erscheint es naheliegend, die Symmetrierechnung anhand 
der Finanzierungspotentiale zu modifizieren. Konkret stellt sich die Frage, ob die 
Gemeinden gegenüber dem Land nicht schon deshalb unberechtigte Ausgleichsfor-
derungen erheben, weil sie ihre Finanzierungsmöglichkeiten weniger ausschöpfen. 
Um diesen Sachverhalt zu prüfen, wird im Allgemeinen ein fiktives Realsteuerauf-
kommen errechnet und mit dem tatsächlichen Steueraufkommen verglichen.

Diese Methode ist nachvollziehbar, wenngleich nicht unproblematisch, wenn es um 
einzelne kommunale Gebietskörperschaften geht. Man kann einen Gesamtkreis oder 
eine kreisfreie Stadt mit anderen vergleichen und zur Beseitigung der Differenzen in 
der Steueranspannung mit denselben Hebesätzen operieren. Dabei bietet sich die Ver
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wendung durchschnittlicher Hebesätze an, da so das gesamte tatsächliche Steuerauf-
kommen der beteiligten Gebietskörperschaften als gemessene Steuerkraft erscheint.

Auch in diesen einfachen Fällen hat das Verfahren den Nachteil, dass Finanzierungs-
potentiale anhand einer Hochrechnung mit gleichen Steuersätzen ermittelt werden. 
Rückwirkungen veränderter Steuersätze auf die Bemessungsgrundlage bleiben – wie 
häufig in der Steuer- und Finanzpolitik – außer Betracht. Wenn jedoch höhere Steuer-
sätze im Steuerwettbewerb zur Abwanderung von Bemessungsgrundlagen führen, 
weil sich das Preis-Leistungs-Verhältnis zwischen kommunaler Tätigkeit und Steuer-
last verschlechtert, kann ein so definiertes „Steuerpotential“ effektiv nicht vollständig 
gehoben werden. Entsprechende Rechenwerte repräsentieren also nur die Obergren-
ze der möglichen Mehreinnahmen und sind mit einem Risikoabschlag zu versehen. 
Dieser Hinweis betrifft unter den Realsteuern nur die Gewerbesteuer, während bei 
der Grundsteuer die Bemessungsgrundlage naturgemäß nicht abwandern kann.

Weitere Schwierigkeiten entstehen, wenn man größere Gruppen oder alle kommuna-
len Gebietskörperschaften ins Auge fasst. Innerhalb der kommunalen Ebene lässt 
sich zwar der landesdurchschnittliche Hebesatz bestimmen, der für die Kommunen 
untereinander als Indikator der Steueranspannung dienen mag. Der Mittelwert taugt 
aber nicht, um Potentiale der kommunalen Ebene gegenüber dem Land zu identifizie
ren. Hierfür muss man gegebenenfalls bundesdurchschnittliche Hebesätze verwen-
den, wobei sich das bereits angesprochene Problem der unterschiedlichen Preis-Leis-
tungs-Verhältnisse auf einer länderübergreifenden Ebene erneut stellt.

Hinzu kommt, dass der mittlere Hebesatz steigt, wenn sich einige Kommunen dem 
Durchschnitt von unten nähern. Das gemessene Potential nimmt dadurch zu. Dies 
kann eine Steuerspirale in Gang setzen, weil die zu größtmöglicher Anstrengung auf
geforderten Gemeinden mit der stärkeren Ausschöpfung ihrer Möglichkeiten schein-
bar neue Potentiale gewinnen. Das Problem ließe sich dadurch entschärfen, dass der 
zur Potentialbestimmung herangezogene Hebesatz nur in größeren zeitlichen Abstän
den an die Entwicklung des durchschnittlichen Hebesatzes angepasst wird. Ein Ab-
schlag für die zu erwartenden Reaktionen der Bemessungsgrundlage würde den Re-
alitätsbezug der Potentialrechnung weiter verbessern.

Trotz der angesprochenen methodischen Probleme wurde eine auf die Kreisebene 
fokussierte einfache Potentialrechnung für rheinland-pfälzischen Kommunen durch-
geführt, die die tatsächlichen Potentiale wahrscheinlich etwas überschätzt (Tabelle 
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28, S. 110). Abbildung 14 illustriert das rechnerische Mehraufkommen im Analysezeit-
raum 2002 bis 2012. Bei Anwendung der bundesdurchschnittlichen Hebesätze hätten 
die Kreise insgesamt 1.076 Mio. Euro Mehraufkommen bei den Realsteuern erzielt. 
Ihre mittlere Deckungsquote – in der hier verwendeten Abgrenzung – wäre um 2,0 
Prozentpunkte gestiegen. Damit hätte sich der ohnehin bestehende Abstand zur mitt-
leren Deckungsquote des Landes von 3,3 auf 5,4 Prozentpunkte vergrößert.

Abbildung 14:  Realsteuer-Potential der Landkreise
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Vergleichbare Ergebnisse stellten sich bei der Analyse des Realsteuer-Potentials der 
drei speziell betrachteten Landkreise ein (Tabellen 29-31, S. 111-113):

—! Im Landkreis Südliche Weinstraße ergab sich ein Mehraufkommen von 16,6 bis 
47,4 Mio. Euro bei Anwendung landes‑ bzw. bundesdurchschnittlicher Hebesät-
ze (ohne das Jahr 2009). Die Deckungsquote des Gesamtkreises hätte danach um 
1,0 bis 2,9 Prozentpunkte höher sein können.

—! Im Landkreis Neuwied lag das Mehraufkommen zwischen 53,4 und 135,3 Mio. 
Euro. Die Deckungsquote wäre kräftig um 1,7 bis 4,3 Prozentpunkte angestiegen.

—! Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hätte seinen Haushalt um 13,6 bis 44,3 Mio. Euro 
und seine Deckungsquote um 0,7 bis 2,4 Prozentpunkte verbessern können.

Aus den rechnerischen Effekten ergibt sich mithin durchaus ein erhebliches Potential 
zur Verbesserung der Haushaltslage der kommunalen Gebietskörperschaften, aller-
dings in der genannten Höhe nur bei Abwesenheit von Ausweichreaktionen. Der ne-
gative Zusammenhang zwischen Steuersätzen und Bemessungsgrundlagen sollte je-
denfalls beachtet werden, wenn es um konkrete Forderungen an die Kommunen zur 
Ausschöpfung rechnerischer Steuerpotentiale geht.

Darüber hinaus sollte man die Struktur des kommunalen Realsteuersystems berück-
sichtigen. Höhere Steuerlasten richten sich auf Immobilien und Gewerbebetriebe. Da 
viele Bürger sich davon nicht unmittelbar getroffen fühlen, dürfte der Abgabenwider
stand klein sein. Dies reduziert den Druck zur Überprüfung der Ausgaben, denn öf-
fentliche Leistungen sind schwer einzuschränken, solange die Nutznießer glauben, 
dass andere die Rechnung zahlen. Im Interesse der fiskalischen Äquivalenz und des 
Konnexitätsprinzips wäre es besser, wenn die Kommunen ihre Bürger über die Ein-
kommensteuer differenziert belasten und zur Finanzierung kommunaler Leistungen 
heranziehen müssten. Höhere Realsteuern dienen weder einer nutzenäquivalenten 
Belastung, noch der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit.

Inwieweit eventuelle Mehreinnahmen innerhalb der Landkreise an die zentrale oder 
dezentrale Ebene fließen sollten, ist eine Frage, die nur mit Blick auf die kreisinterne 
Verteilungssymmetrie beantwortet werden kann. Ein Problem könnte in der Praxis 
darin bestehen, die Gemeinden zu höheren Hebesätzen zu veranlassen, wenn von 
vornherein klar ist, dass die Mehreinnahmen vom Zentralkreis abgeschöpft werden, 
um dessen relativ hohe Deckungslücke zu verkleinern.
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Insgesamt erreichen auch vorsichtig geschätzte Realsteuerpotentiale der rheinland-
pfälzischen Kommunen eine Größenordnung, die bei der Analyse der Verteilungs-
symmetrie nicht außer Acht bleiben sollte. Die ohnehin vorgefundene Verschiebung 
zugunsten der kommunalen Ebene wird durch diesen Faktor unterstrichen. Solange 
das Land selbst über keine nennenswerte Steuerautonomie verfügt, steht es stärker 
als die Kommunen unter Konsolidierungsdruck auf der Ausgabenseite. Dies mag zu 
einer relativ höheren Kreditfinanzierung der Landesausgaben beigetragen haben. So 
gesehen sind die geringeren Deckungsquoten des Landes nicht Ausdruck eines leich-
teren Zugangs zu Krediten, sondern eher Folge der geringeren Steuerkompetenzen.

5. Integrierter Symmetrievergleich

Der Symmetrievergleich für die rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften erfolgte 
in dieser Arbeit sequentiell. Zunächst wurden Land und kommunale Ebene insge-
samt verglichen, dann die kreisfreien Städte mit dem Gesamtkreisen und schließlich 
die Zentralkreise mit ihren kreisangehörigen Gemeinden. Auf jeder Stufe wurden die 
Symmetriestörungen auf der jeweils vorgelagerten Stufe ausgeblendet. Das Ergebnis 
war (1) eine gewisse Bevorzugung der kommunalen Ebene gegenüber dem Land, (2) 
eine klare Benachteiligung der kreisfreien Städte gegenüber den Gesamtkreisen und 
(3) unerhebliche Verzerrungen zwischen Zentralkreisen und Kreisgemeinden.

Eine integrierte Betrachtung aller Gebietskörperschaften im Vergleich untereinander 
verändert das Ergebnis strukturell nicht, führt aber zu abweichenden absoluten und 
relativen Finanzkraftverschiebungen. Abbildung 15 illustriert diesen Sachverhalt an-
hand der Verhältnisse unter den kommunalen Gebietskörperschaften für den Gesamt
zeitraum 2002 bis 2012 (Tabelle 32, S. 114).

—! Bei einem rechnerischen vertikalen Symmetrieausgleich müssten die Kommunen 
insgesamt ca. 894 Mio. Euro an das Land abgeben. Davon entfielen ca. 456 Mio. 
Euro auf kreisfreie Städte und Gesamtkreise, der Rest auf die Zweckverbände 
und den Bezirksverband Rheinland-Pfalz31. Die gleichmäßige Anlastung dieser 
Korrektur würde die kreisfreien Städte 137 Mio. Euro und die Gesamtkreise 319 
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len Ebene müssen sie zwingend berücksichtigt werden. In der obigen Rechnung erscheinen aber nur 
die Beträge, die kreisfreien Städten, Zentralkreisen und kreisangehörigen Gemeinden unmittelbar zu-
geordnet werden können. Der  Bezirksverband Rheinland-Pfalz spielt quantitativ keine große Rolle.



Mio. Euro kosten. Innerhalb der Gesamtkreise hätten die Zentralkreise 152 Mio. 
Euro und die Kreisgemeinden 167 Mio. Euro an Mindereinnahmen zu erwarten. 
Damit würde der Ausgleich gegenüber dem Land die kommunalen Gebietskör-
perschaftsgruppen etwa 0,6 bis 0,7% ihrer Einnahmen kosten.

Abbildung 15:  Integrierter Symmetrieausgleich 2002 – 2012
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—! Die kreisfreien Städte benötigten zur Herstellung einer gleichen Deckungsquote 
von den Gesamtkreisen 2002 bis 2012 in der Summe ca. 1.073 Mio. Euro. Der ent-
sprechende Symmetrieausgleich hätte die Finanzkraft der Gesamtkreise um 2,2% 
reduziert. Die Gleichstellung mit den kreisfreien Städten hätte die Zentralkreise 
450 Mio. Euro bzw. 2,1% ihrer Einnahmen und die Kreisgemeinden 622 Mio. Eu-
ro bzw. 2,2% ihrer Einnahmen zusätzlich gekostet.

—! Innerhalb der Gesamtkreise war zur Herstellung der Verteilungssymmetrie eine 
Verlagerung zugunsten der Kreisgemeinden und zulasten der Zentralkreise in 
Höhe von insgesamt 142 Mio. Euro erforderlich. Das hätte für die Zentralkreise 
gegenüber dem Status quo einen Verlust von 0,7% ihrer Einnahmen und für die 
Gemeinden einen Gewinn von 0,5% bedeutet.

Die integrierte Betrachtung aller Symmetriestörungen bestätigt die isoliert abgeleite-
ten Ergebnisse. Sie liefert ein noch genaueres Bild der quantitativen Dimension der 
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im Analysezeitraum feststellbaren Abweichungen von der Verteilungssymmetrie zwi
schen den rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften. Ein zwingender Handlungs
bedarf besteht auch aus dieser Sicht vor allem im Verhältnis der Kommunen unterei-
nander. In ihrer Gesamtheit verfügen sie gegenüber dem Land über eine mindestens 
angemessene, tendenziell eher vorteilhafte Finanzausstattung.

6. Verteilungssymmetrie nach der KFA-Reform 2014

Obwohl belastbare Daten für eine Einschätzung der Auswirkungen der Reform des 
kommunalen Finanzausgleichs ab 2014 auf die vertikale und interkommunale Vertei-
lungssymmetrie noch nicht vorliegen, soll abschließend versucht werden, einen Ein-
druck von der voraussichtlichen Entwicklung in den nächsten Jahren zu vermitteln. 
Die Grundlage für den Ausblick 2014-18 liefern Berechnungen des rheinland-pfälzi-
schen Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur, das für den kommuna-
len Finanzausgleich verantwortlich ist (Tabelle 33, S. 115).

Abbildung 16:  Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
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Abbildung 16 zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Rheinland-Pfalz 
seit dem Jahr 2002. Sie stellen nur einen Teil der Finanzausgleichsmasse dar, aus der 
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auch Zweckzuweisungen und sonstige allgemeine Finanzzuweisungen gezahlt wer-
den. Die Finanzausgleichsmasse ihrerseits ist nur ein Teil der gesamten Nettotrans-
fers, die vom Land an die kommunale Ebene fließen. Infolgedessen widerspiegeln 
die Schlüsselzuweisungen nur begrenzt die Entwicklung der „erweiterten Verbund-
masse“. Sie können aber herangezogen werden, um einige Grundlinien der weiteren 
Entwicklung zu verdeutlichen.

Die in der Abbildung dargestellten Werte basieren bis 2013 auf Angaben des Statisti-
schen Landesamtes, während die Daten für 2014 vom Innenministerium stammen. 
Die Werte von 2015 bis 2018 stellen eine Fortschreibung der Daten des Jahres 2014 
mit der Wachstumsrate der Finanzausgleichsmasse dar, die aus den Vorausschätzun-
gen des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur errechnet wurde.

—! Klar ersichtlich ist der sprunghafte Anstieg der Schlüsselzuweisungen im Jahr 
2014, der alle kommunalen Gebietskörperschaftsgruppen betrifft. Die gesamte 
Finanzausgleichsmasse steigt um 262 Mio. Euro bzw. 13,1%. Die Kommunen er-
halten 204 Mio. Euro bzw. 19,3% mehr Schlüsselzuweisungen als 2013.

—! Überdurchschnittlich profitieren die Zentralkreise mit 22,9% und die kreisfreien 
Städte mit 38,3% höheren Schlüsselzuweisungen. Diese Struktur der Entlastun-
gen geht zweifellos in die richtige Richtung, wenn man die bislang bestehende 
Schieflage zulasten der kreisfreien Städte korrigieren will.

—! Es wird angenommen, dass die Finanzausgleichsmasse in den Jahren 2014-18 
gegenüber 2013 um 40,3% bzw. 806 Mio. Euro steigt. Bei gleicher Struktur wie 
2014 ergibt sich daraus ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen um 48,0% bzw. 
507 Mio. Euro. Davon profitieren die Zentralkreise und die kreisfreien Städte mit 
Gesamtzuwachsraten von 52,4% bzw. 71,5% am stärksten.

Der zu erwartende kräftige Anstieg der Finanzausgleichsmasse im Allgemeinen und 
der Schlüsselzuweisungen im Besonderen deutet darauf hin, dass sich die vertikale 
Verteilungssymmetrie in den kommenden Jahren noch mehr zugunsten der kommu-
nalen Ebene verschieben wird. Damit trägt das Land der Forderung des Verfassungs
gerichtshofs erkennbar Rechnung, neben der mathematischen Betrachtung auch „ver
fassungsrechtlich gebotene Wertungen“ vorzunehmen (VGN N 3/11, S. 18).

Die in der Kassenstatistik angegebenen Werte für die Nettotransfers zwischen 2010 
und 2014 (Tabelle 26, S. 108) belegen die Entlastung der kommunalen Ebene und die 
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Strukturverschiebung zugunsten der kreisfreien Städte, die sich aus dem dargestell-
ten Entwicklungspfad von Finanzausgleichsmasse und Schlüsselzuweisungen erge-
ben. Die Nettotransfers wurden seit 2012 kräftig erhöht. Sie sind bis 2014 insgesamt 
um 15,8% bzw. 473 Mio. Euro gestiegen. Der Zuwachs entsprach bei den Zentralkrei-
sen mit 15,7% nahezu dem Durchschnitt und lag bei den kreisfreien Städten mit 19,5% 
klar darüber.

Hinter der Verbesserung für die kommunale Ebene steht insbesondere die stärkere 
Berücksichtigung der Sozialausgabenbelastung. Sie verbessert voraussichtlich auch 
die interkommunale Verteilungssymmetrie, denn die Zentralkreise und speziell die 
kreisfreien Städte werden als Sozialhilfeträger am meisten entlastet. Das rechnerische 
Symmetriedefizit der kreisfreie Städte gegenüber den Gesamtkreisen sollte sich da-
durch reduzieren. Soweit die Zentralkreise gegenüber ihren Gemeinden (im Einzel-
fall) zu stark entlastet werden, müssen sie dies über die Kreisumlage kompensieren.
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E. Zusammenfassung

Der kommunale Finanzausgleich hat im Wesentlichen die Aufgabe, die kommunalen 
Gebietskörperschaften eines Bundeslandes finanziell „angemessen“ auszustatten. Al-
le Gebietskörperschaften sollen ihre Aufgaben wahrnehmen und die damit verbun-
denen „notwendigen“ Ausgaben bestreiten können. Bei insgesamt begrenzten finan-
ziellen Ressourcen stehen die Ausstattungswünsche der Gebietskörperschaften aller-
dings in Konkurrenz zueinander. Daher kann es immer nur um die Frage gehen, wie 
sich die Deckungsansprüche relativ zueinander fair ausbalancieren lassen.

In diesem Kontext dient der Grundsatz der Verteilungssymmetrie als Orientierungs-
hilfe. Er verlangt, dass alle Gebietskörperschaften relativ zu ihren Aufgaben und Aus
gaben finanziell gleich ausgestattet sein sollen. Allerdings kann man das Prinzip un-
terschiedlich interpretieren. So hielt das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz die 
Bemessung der Schlüsselzuweisungen an die Landkreise für verfassungswidrig und 
begründete seine Auffassung damit, dass die Verteilungssymmetrie verletzt sei, weil 
die Sozialausgaben schneller gewachsen seien als die Schlüsselzuweisungen.

Diese Position wurde im Gutachten „Die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise in 
Rheinland-Pfalz und der Grundsatz der Verteilungssymmetrie“ (Scherf 2011) aus fi-
nanzwissenschaftlicher Sicht überprüft und widerlegt (Kapitel B). Auch der rhein-
land-pfälzische Verfassungsgerichtshof folgte in seinem Urteil von 2012 nicht dem 
Vorschlag des OVG, die Schlüsselzuweisungen an die Sozialausgaben zu koppeln, 
sondern konnte – insoweit in Übereinstimmung mit dem Gutachten – keine rechneri-
sche Asymmetrie in der vertikalen Verteilung feststellen (Kapitel C.1).

Dennoch verlangte der Verfassungsgerichtshof eine stärkere Beteiligung des Landes 
an den Sozialausgaben, wies aber auch auf die Mitwirkungspflicht der Kommunen 
bei der Lösung ihrer Finanzprobleme hin. Infolge des Urteils wurde der kommunale 
Finanzausgleich ab 2014 reformiert (Kapitel C.2). Die Neuregelung umfasst sowohl 
eine quantitative Aufstockung der Finanzausgleichsmasse als auch eine qualitative 
Veränderung durch die Einführung spezieller Schlüsselzuweisungen C zur Berück-
sichtigung der Belastung der Kommunen mit Sozialausgaben.

Vor diesem Hintergrund soll das neue Gutachten die empirische Analyse der Vertei-
lungssymmetrie von 2011 aktualisieren und die daraus gezogenen Schlussfolgerun-
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gen überprüfen. Im Folgenden werden die Methode des Symmetrievergleichs erläu-
tert und die daraus folgenden empirischen Ergebnisse zusammengefasst (Kapitel D).

1.! Das Gutachten analysiert die Verteilung der Einnahmen auf die Gebietskörper-
schaften in Rheinland-Pfalz unter dem Blickwinkel der Verteilungssymmetrie. 
Dabei geht es um die Frage, ob die Finanzausstattung der Gebietskörperschaften 
in einer angemessenen Relation zu ihren Aufgaben und Ausgaben steht. Die Ver-
teilungssymmetrie hat verschiedene Dimensionen. Sie betrifft die vertikale Ver-
teilung zwischen Land und kommunaler Ebene, die interkommunale Verteilung 
zwischen kreisfreien Städten und Gesamtkreisen sowie in den Gesamtkreisen die 
Relation zwischen Zentralkreisen und kreisangehörigen Gemeinden. Das Sym-
metriegebot bezieht sich auf alle Ausgaben der Gebietskörperschaften, die aus 
eigenen oder zugewiesenen Steuermitteln finanziert werden müssen.

2.! Um die Verteilungssymmetrie zu überprüfen, benötigt man aussagefähige Maß-
zahlen. In Betracht kommen die Anteile einer Gebietskörperschaft an den Ein-
nahmen und Ausgaben aller vergleichbaren Gebietskörperschaften. Im vertika-
len Finanzausgleich sind das die Kommunalisierungsgrade der Einnahmen und 
Ausgaben von Land und Kommunen. Innerhalb der Gesamtkreise erfüllen die 
Zentralisierungsgrade der Einnahmen und Ausgaben dieselbe Funktion. Völlig 
äquivalent zum Vergleich der Einnahmen- und Ausgabenanteile ist der Vergleich 
der Deckungsquoten, d.h. der Relationen zwischen den Einnahmen und Ausga-
ben der Gebietskörperschaften. Bei annähernder Übereinstimmung der jeweili-
gen Maßzahlen liegt eine ausgewogene Steuerverteilung vor.

3.! Für einen vertikalen Symmetrievergleich müssen die relevanten Einnahmen und 
Ausgaben der Gebietskörperschaften in geeigneter Weise abgegrenzt werden.

—! Herangezogen werden auf der Ausgabenseite die unmittelbaren Ausgaben 
vermindert um Gebühren und Entgelte und damit um die Ausgaben, für die 
eine Finanzierung nach dem Äquivalenzprinzip erfolgt. Neben den unmittel
baren Ausgaben sind Nettotransfers zu berücksichtigen, die an vergleichsre-
levante Gebietskörperschaften gezahlt werden, beim Land also die per Saldo 
an die Gemeinden geleisteten Finanzzuweisungen.

—! Auf der Einnahmenseite sind die unmittelbaren Einnahmen analog um Ge-
bühren und Entgelte sowie darüber hinaus um Veräußerungserlöse zu redu-
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zieren. Hinzugerechnet werden müssen dagegen die von anderen Gebiets-
körperschaften erhaltenen Nettotransfers. Das sind auf der kommunalen 
Seite die Nettozuweisungen vom Land und auf der Landesseite die Netto-
transfers von anderen Ländern sowie vom Bund.

—! Diese Abgrenzung lässt sich auf den interkommunalen Symmetrievergleich 
übertragen. Innerhalb der Gesamtkreise sind die untereinander gezahlten 
Transfers zu saldieren und als Einnahmen der Empfänger sowie als Ausga-
ben der Zahler zu verbuchen. Hier stehen genaue Angaben jedoch nicht zur 
Verfügung, so dass der Symmetrievergleich etwas vereinfacht werden muss.

4.! Der vertikale Symmetrievergleich zwischen Land und Kommunen erfolgte für 
den Zeitraum 2002 bis 2012 anhand der Rechnungsergebnisse der öffentlichen 
Haushalte, die vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz für alle Gebiets-
körperschaften zur Verfügung gestellt werden konnten. Sie waren differenzierter 
als die früher verwendeten Daten und erlaubten eine genaue Ermittlung der re-
levanten Einnahmen und Ausgaben nach der erläuterten Abgrenzung. Folgende 
Ergebnisse sind festzuhalten:

—! Der Kommunalisierungsgrad der Einnahmen lag in 8 von 11 Jahren und im 
Durchschnitt um 0,5 Prozentpunkte über dem Kommunalisierungsgrad der 
Ausgaben. Dementsprechend übertraf die Deckungsquote der Kommunen 
die Deckungsquote des Landes im Mittel um 1,8 Prozentpunkte. Somit wa-
ren die Gemeinden relativ zum Land besser ausgestattet, allerdings nur im 
Sinne relativ geringerer Finanzierungslücken.

—! Ein rechnerisch perfekter Symmetrieausgleich in allen betrachteten Jahren 
ergibt sich, wenn man den Kommunen via Nettotransfers Einnahmen ver-
schafft, die sich am Kommunalisierungsgrad der Ausgaben bzw. an der mitt-
leren Deckungsquote von Land und Kommunen ausrichten. Der Vergleich 
mit den tatsächlichen Einnahmen erlaubt die Bezifferung einer eventuellen 
Symmetriestörung. In Rheinland-Pfalz haben die Gemeinden zwischen 2002 
und 2012 insgesamt ca. 894 Mio. Euro mehr als rechnerisch nötig vom Land 
erhalten. Das waren rund 3% der Nettotransfers an die Kommunen. Die Ein
nahmenverteilung war also deutlich – in einem vielleicht noch als moderat 
anzusehendem Umfang – zugunsten der Kommunen verschoben.
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—! Die verwendete Methode des Symmetrievergleichs ist für die Kommunen 
günstiger als ein Vergleich auf der Basis einfacher Finanzierungssalden. Sie 
profitieren insbesondere vom Abzug der Veräußerungserlöse, die bei ihnen 
eine viel größere Finanzierungslücke schließen als beim Land. Der Abstand 
der Deckungsquoten von Land und Kommunen wäre mit 4,1 Prozentpunk-
ten zugunsten der Kommunen deutlich höher, wenn man zur Ermittlung der 
Deckungsquoten die Finanzierungssalden bezogen auf die bereinigten Ein-
nahmen heranziehen würde. Zum gleichen Ergebnis würde die Berechnung 
von Deckungsquoten unter Verwendung der Veränderungen der jeweiligen 
Schuldenstände führen. Zwar haben die Kommunen sehr viel höhere Kas-
senkredite aufgenommen, aber die Gesamtschulden des Landes entwickel-
ten sich dennoch ungünstiger als die der Kommunen.

! Insgesamt bestätigte die aktualisierte Symmetrierechnung in vertikaler Hinsicht 
den früheren Befund einer einigermaßen ausgewogenen Einnahmenverteilung 
mit Tendenz zur relativen Begünstigung der kommunalen Ebene. Auch vor der 
Reform des kommunalen Finanzausgleichs bestand bei einer (nach Verfassungs-
gerichtshof) „rein mathematischen Betrachtung“ kein Anlass für eine Erhöhung 
der kommunalen Finanzzuweisungen.

5.! Zwischen Land und Kommunen existierte im Analysezeitraum eine Symmetrie-
störung allenfalls zugunsten der kommunalen Ebene. Bei insgesamt ausreichen-
den Mitteln kann es aber dennoch innerhalb der kommunalen Ebene zu Verzer-
rungen kommen. In dieser Hinsicht bestätigten sich die Ergebnisse der früheren 
Untersuchung nur zum Teil, allerdings zum Vorteil des Systems, denn im Lichte 
der nunmehr konsistenteren Methode erscheint die Situation der Zentralkreise 
relativ zu den Kreisgemeinden relativ unproblematisch.

—! Auf der ersten interkommunalen Vergleichsebene zwischen den kreisfreien 
Städten und den Gesamtkreisen hat sich allerdings nichts geändert. Im Be-
obachtungszeitraum gab es weiterhin eine klare Benachteiligung der kreis-
freien Städte gegenüber den Gesamtkreisen. Letztere erzielten 2002-12 im 
Durchschnitt eine Deckungsquote von 92%, während die kreisfreien Städte 
nur 85,5% verbuchen konnten. Ein rechnerischer Symmetrieausgleich hätte 
eine Verlagerung von Mitteln im Gesamtvolumen von 1.073 Mio. Euro bzw. 
2,2% der Gesamtkreiseinnahmen auf die kreisfreien Städte erfordert.
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—! Wesentlich entspannter stellte sich die Lage in den Landkreisen dar. Zwar 
nahm der Zentralisierungsgrad der Ausgaben deutlich zu, aber er lag nicht 
unter, sondern im Mittel sogar um 0,4 Prozentpunkte über dem Zentralisie-
rungsgrad der Einnahmen. Entsprechend gering war mit 1,4 Prozentpunk-
ten der Abstand der Deckungsquoten von Zentralkreisen und Kreisgemein-
den. Für einen Symmetrieausgleich hätte das Aufkommen der Kreisumlage 
um insgesamt 142 Mio. Euro bzw. 1,5% gesenkt werden müssen. In dieser 
Rechnung wurden allerdings mangels klarer Daten keine kreisinternen Net-
totransfers berücksichtigt. Eine Simulation unter Verwendung der Kreisum-
lage als Indikator der (damit überschätzen) internen Nettotransfers führte zu 
einer Umkehrung der relativen Positionen, allerdings in einem ebenfalls un-
kritischen Umfang. Demnach hätten die Zentralkreise 121 Mio. Euro bzw. 
1,3% mehr Einnahmen aus der Kreisumlage erhalten müssen.

—! Auch in den gesondert betrachteten Landkreisen stellte sich die Finanzlage 
nicht als besonders problematisch dar. (a) Im Landkreis Südliche Weinstraße 
waren Zentralisierungsgrade und Deckungsquoten gut ausbalanciert und 
der rechnerische Symmetrievorteil des Zentralkreises zu vernachlässigen. (b) 
Im überdurchschnittlich finanzstarken Landkreis Neuwied gab es eine klare 
Verzerrung zulasten des Zentralkreises. Zum Ausgleich wäre eine deutlich 
höhere Kreisumlage erforderlich gewesen. (c) Im finanziell durchschnittlich 
ausgestatteten Eifelkreis Bitburg-Prüm war die Verteilung zugunsten des 
Zentralkreises verschoben. Er hätte zum Symmetrieausgleich die Kreisum-
lage deutlich senken müssen. In allen Fällen gab es abseits einer intern zu be
hebenden Schieflage keine Besonderheiten, die spezielle Hilfen des Landes 
gerechtfertigt hätten.

! Insgesamt funktionierten der kommunale und der kreisinterne Finanzausgleich 
im Bereich der Landkreise zufrieden stellend. Die Zentralkreise konnten der Auf
gaben- und Ausgabenzentralisierung offenbar recht gut mit einer entsprechen-
den Zentralisierung der Einnahmen begegnen, ein Sachverhalt, der im Gutach-
ten von 2011 so nicht gesehen wurde. Während diesbezüglich Entwarnung ge-
geben werden kann, hat sich an der relativ prekären Lage der kreisfreien Städte 
noch nichts geändert. Immerhin deutet sich an, dass die Reform des kommuna-
len Finanzausgleichs von 2014 hier Entlastung schaffen wird.
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6.! Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat nicht nur das Land verpflichtet, 
sich über das rechnerisch Notwendige hinaus bei der Bewältigung der kommu-
nalen Finanzprobleme zu engagieren, sondern auch die Gemeinden zur bestmög
lichen Selbsthilfe angehalten. Obwohl sich diese nicht zuletzt auf die Ausgaben
seite der Haushalte erstrecken muss, wurde auch der Spielraum der rheinland-
pfälzischen Landkreise zur Ausschöpfung ungenutzter Steuerpotentiale geprüft. 
Rein rechnerisch sind diese Potentiale beachtlich. Bei Anwendung bundesdurch-
schnittlicher Hebesätze hätten die Kreise von 2002-12 insgesamt 1.076 Mio. Euro 
mehr Einnahmen erzielen können und ihre Deckungsquote wäre im Mittel um 
2% gestiegen. In den einzelnen Landkreise ergaben sich vergleichbare Resultate, 
wobei schon die Anwendung landesdurchschnittlicher Hebesätze erhebliche Zu-
satzeinnahmen produziert hätte. Allerdings muss einschränkend gesagt werden, 
dass kalkulatorische Mehreinnahmen speziell bei der Gewerbesteuer nicht voll
ständig eintreten, wenn ein Teil der Bemessungsgrundlage bei steigenden Steu-
ersätzen abwandert.

7.! Die empirische Analyse des kommunalen Finanzausgleichs wurde in zweierlei 
Hinsicht ergänzt. (a) Auch die aktuelleren, aber weniger gesicherten Daten aus 
der Kassenstatistik wurden für den Zeitraum 2010 bis 2014 ausgewertet, was je-
doch keine abweichenden Resultate erbrachte. (b) Der sequentielle Symmetrie-
ausgleich wurde durch eine integrierte Betrachtung aller Stufen abgerundet, um 
die Summe aller Verschiebungen bei umfassender Herstellung der Verteilungs-
symmetrie aufzuzeigen. Gewinner wären erwartungsgemäß das Land (in gerin-
gem Umfang) und vor allem die kreisfreien Städte.

8.! Eine erste Einschätzung der Veränderungen infolge der KFA-Reform 2014 bildet 
den Abschluss der empirischen Untersuchung. Bereits 2014 erfolgte eine kräftige 
Anhebung der Finanzausgleichsmasse um ca. 262 Mio. Euro. Auf Schlüsselzuwei
sungen entfielen 204 Mio. Euro, von denen vor allem die kreisfreien Städte und 
etwas weniger die Zentralkreise profitierten. Diese quantitativ wie strukturell er
hebliche Verbesserung für die kommunalen Gebietskörperschaften wird sich bis 
2018 fortsetzen, wenn das Land die Finanzausgleichsmasse plangemäß erhöht.

Der empirische Befund ergibt insgesamt ein klares Bild von der Verteilungssymme-
trie zwischen den Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Das Land hat im Rah-
men seiner finanziellen Möglichkeiten der kommunalen Ebene jedenfalls nicht zu-
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wenig Nettotransfers zukommen lassen. Diese verteilten sich allerdings suboptimal 
zulasten der kreisfreien Städte, aber nicht zulasten der Landkreise. Deren Probleme 
sind im Wesentlichen kreisinterner Natur. Sie müssen sich daher der Aufgabe stellen, 
die relativ gute Finanzausstattung der Gesamtkreise fair auf die zentrale und dezen-
trale Kreisebene zu verteilen.

Obwohl die rechnerische Verteilungssymmetrie zwischen Land und Kommunen in 
Rheinland-Pfalz nie systematisch gestört war, hat der Verfassungsgerichtshof den Fi-
nanzausgleich beanstandet und damit mehr als rechnerische Symmetrie verlangt. Vo-
lumen und Struktur des neuen Systems sprechen dafür, dass der Landesgesetzgeber 
die zusätzlichen Anforderungen ernst genommen und seine Möglichkeiten zur Ver-
besserung der kommunalen Finanzlage eingebracht hat. Vor erneuten Klagen gegen 
den reformierten Finanzausgleich, der noch gar nicht voll implementiert ist, wäre es 
an der Zeit, dass auch die kommunalen Gebietskörperschaften die Pflichten erfüllen, 
die der Verfassungsgerichtshof ihnen deutlich zugewiesen hat.
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